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Zuständigkeiten
Der guten Ordnung halber weisen wir darauf hin, dass für die Erhebung der Mehrwert-
steuer (MWST) auf den Umsätzen im Inland sowie auf dem Bezug von Dienstleistungen, 
die von Unternehmen mit Sitz im Ausland erbracht werden, einzig die Eidgenössische 
Steuerverwaltung (ESTV), für die Erhebung der MWST auf der Einfuhr von Gegenständen 
einzig die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) zuständig ist. Auskünfte von anderen Stel-
len sind demnach aus Sicht der ESTV nicht rechtsverbindlich.

Sie erreichen die Hauptabteilung MWST wie folgt: (zuständig für die Inlandsteuer)
schriftlich:	 Eidgenössische Steuerverwaltung
	 Hauptabteilung Mehrwertsteuer
	 Schwarztorstrasse 50
	 3003 Bern

telefonisch:	 031 322 21 11 (von 8.30 – 11.30 und von 13.30 – 16.30 Uhr)

per Fax:	 031 325 75 61

per E-Mail:	 mwst.webteam@estv.admin.ch
	 Bitte unbedingt Postadresse, Telefonnummer sowie die MWST-Nummer  
	 (sofern vorhanden) angeben!

Publikationen der ESTV zur MWST sind erhältlich:
•	 Grundsätzlich nur noch in elektronischer Form
	 über Internet:	 www.estv.admin.ch

•	 In Ausnahmefällen in Papierform gegen Verrechnung
	 Sie haben die Möglichkeit, in Ausnahmefällen gegen Verrechnung Drucksachen in Pa-

pierform zu bestellen.
	
	 Die Bestellung ist an das
 
	 Bundesamt für Bauten und Logistik BBL
	 Vertrieb Publikationen
	 Drucksachen Mehrwertsteuer
	 3003 Bern 
	
	 zu senden.
	
	 Internet:	 www.estv.admin.ch/d/mwst/dokumentation/publikationen/index.htm

610.525  d / 01.08

http://www.estv.admin.ch/d/mwst/dienstleistungen/formulare/online/mail.htm
http://www.estv.admin.ch/d/
http://www.estv.admin.ch/d/mwst/dokumentation/publikationen/index.htm
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Steuersätze
Gesetzliche Steuersätze und deren Multiplikatoren für die Berechnung der MWST bei 
Bruttobeträgen (inkl. MWST):
2,4%	 2,3438%
3,6%	 3,4749%
7,6%	 7,0632%
Bei Anwendung der Saldosteuersatzmethode gelten die bewilligten Saldosteuersätze als 
Multiplikatoren.

Abkürzungen
EFD		 Eidgenössisches Finanzdepartement
ESA	 Einkaufsorganisation des Schweizerischen Auto- und Motorfahrzeug

gewerbes
ESTV		 Eidgenössische Steuerverwaltung
EZV		 Eidgenössische Zollverwaltung
FusG	 Bundesgesetz vom 3.10.2003 über Fusion, Spaltung, Umwandlung und 

Vermögensübertragung (SR 221.301)
HRegV	 Handelsregisterverordnung (SR 221.411)
LSVA	 Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe
MWST		 Mehrwertsteuer
MWSTG		 Bundesgesetz vom 2.9.1999 über die Mehrwertsteuer (SR 641.20)
MWSTGV	 Verordnung vom 29.3.2000 zum Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer 

(SR 641.201)
MWST-Nr.		 Registernummer der steuerpflichtigen Person
OR		 Schweizerisches Obligationenrecht (SR 220)
OZL		 Offene Zolllager
SR		 Systematische Sammlung des Bundesrechts
SUVA		 Schweizerische Unfallversicherungsanstalt
UVG		 Bundesgesetz vom 20.3.1981 über die Unfallversicherung (SR 832.20)
VwVG	 Bundesgesetz vom 20.12.1968 über das Verwaltungsverfahren (SR 172.021)
Z		 Randziffer in dieser Wegleitung
ZG		 Zollgesetz vom 18.3.2005 (SR 631.0)
ZGB		 Schweizerisches Zivilgesetzbuch (SR 210)
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Adressen der Eidgenössischen Zollverwaltung 
(zuständig für die MWST auf der Einfuhr)

Oberzolldirektion
Sektion Mehrwertsteuer
Monbijoustrasse 40
3003 Bern
Tel. 031 322 68 14, 031 322 65 69
oder 031 322 65 48

Direktion des I. Zollkreises
Elisabethenstrasse 31
Postfach 
4010 Basel
Tel. 061 287 11 11

Direktion des II. Zollkreises
Bahnhofstrasse 62
Postfach 
8200 Schaffhausen
Tel. 052 633 11 11

Direktion des III. �����������Zollkreises
Avenue Louis- Casaï 84
Case postale
1216 Cointrin
Tel. 022 747 72 72

Direktion des IV. Zollkreises
Via Pioda 10
Postfach 
6900 Lugano
Tel. 091 910 48 11
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Wichtige Vorbemerkungen

Diese Publikation basiert auf der Wegleitung, welche im Sommer 
2000 von der Eidgenössischen Steuerverwaltung herausgegeben 
wurde und ab Einführung des Mehrwertsteuergesetzes  
(1. Januar 2001) gültig war.

Die seit 1. Januar 2001 vorgenommenen, diesen Bereich betref-
fenden Änderungen (Mehrwertsteuergesetz, Verordnung zum 
Mehrwertsteuergesetz, Praxisänderungen und -präzisierungen) 
sind soweit möglich in die vorliegende Publikation aufgenom-
men worden (für einen vollständigen Überblick vergleichen Sie 
bitte die Broschüren und Merkblätter der einschlägigen Themen-
bereiche). Diese materiellen Änderungen sind in der Publikation 
schattiert (wie dieser Hinweis grau hinterlegt), so dass die seit 
1. Januar 2001 eingetretenen Änderungen für die steuerpflichti-
gen Personen und ihre Vertreter leicht ersichtlich sind.

Informationen zu Themen, die in dieser Wegleitung nicht oder 
nicht detailliert behandelt werden, können den anderen Publika-
tionen (Merkblätter, Branchen- und Spezialbroschüren) entnom-
men werden.

Im übrigen Text wurden lediglich kleine sprachliche Anpassungen 
sowie Aktualisierungen der Beispiele vorgenommen, welche in 
materieller Hinsicht jedoch keine Änderungen zur Folge haben 
(und daher auch nicht grau hinterlegt sind).
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1. Teil
Einleitung 

I.	 Die rechtliche Grundlage der MWST 
Volk und Stände haben in der Abstimmung vom 28. November 1993 eine neue 
Finanzordnung angenommen. Danach ist der Bund ab 1. Januar 1995 ermächtigt, 
namentlich eine Umsatzsteuer (MWST) auf Lieferungen, Dienstleistungen und Ei-
genverbrauch sowie auf Einfuhren zu erheben (Art. 130 und 196 Ziff. 14 der Bun-
desverfassung�). Bis zum 31. Dezember 2000 regelten – gestützt auf die genann-
ten Verfassungsbestimmungen – die vom Bundesrat sowie vom Eidgenössischen 
Finanzdepartement erlassenen Ausführungsbestimmungen die MWST. Ab 1. Ja-
nuar 2001 traten das von den Eidgenössischen Räten beschlossene Bundesgesetz 
über die Mehrwertsteuer (MWSTG) sowie die entsprechenden, dazu erlassenen 
Ausführungsverordnungen des Bundesrates sowie des Eidgenössischen Finanzde-
partementes in Kraft.

Sowohl das MWSTG als auch die gestützt darauf erlassenen Ausführungsverord-
nungen und die vorliegende Wegleitung können grundsätzlich nur noch in elek-
tronischer Form auf der Homepage der ESTV abgerufen werden. In Ausnahmefäl-
len können Publikationen der ESTV noch in Papierform gegen Verrechnung bezo-
gen werden.

II.	 Zweck und Funktionsweise der MWST
Was bezweckt diese Steuer? 
Die MWST ist eine Verbrauchssteuer. Sie soll den Inlandverbrauch belasten. Der 
Konsument soll über diese Steuer seinen Beitrag an die finanziellen Mittel leisten, 
die der Bund für die Erfüllung seiner Aufgaben benötigt. Dieser Beitrag wird nach 
dem Umfang des Konsums bemessen, d.h. nach dem Aufwand des Einzelnen für 
Leistungen der verschiedensten Art, also nicht nur für Gegenstände, sondern auch 
für Dienstleistungen. Es kommen drei verschiedene Steuersätze zur Anwendung 
(s. Seite 3), nämlich ein Normalsatz, ein reduzierter Satz sowie ein Sondersatz für 
Beherbergungsleistungen. 

Wie funktioniert diese Steuer? 
Die MWST wird nicht direkt beim einzelnen Verbraucher erhoben. Der Steuerbe-
zug erfolgt bei Produzenten, Fabrikanten, Händlern, Handwerkern und Dienst
leistenden, die den Konsumenten Gegenstände liefern oder Dienstleistungen er-
bringen. Den steuerpflichtigen Leistungserbringern ist es gestattet, die MWST auf 
den Konsumenten zu überwälzen. Die MWST ist demnach eine indirekte Steuer. 
Um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, werden zudem die Einfuhr von Ge-
genständen, der Bezug von Dienstleistungen von Unternehmen mit Sitz im Aus-
land sowie der Eigenverbrauch besteuert. 

�	����������������������������������������������������������������������������������������������������������                Bis zur Inkraftsetzung der neuen Bundesverfassung fand sich die Rechtsgrundlage für die MWST in Artikel 41ter 
der Bundesverfassung sowie in Artikel 8 der Übergangsbestimmungen zur Bundesverfassung.
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Im Inland wird die MWST als Allphasensteuer auf allen Stufen der Produktion, 
des Handels und des Dienstleistungssektors erhoben, d.h. auf jedem Umsatz zwi-
schen einer steuerpflichtigen Person und dem Leistungsempfänger, unabhängig 
davon, ob dieser seinerseits steuerpflichtig ist oder nicht. Der steuerpflichtige Lie-
ferant oder Dienstleistungserbringer berechnet die MWST von seinem Umsatz  
(z.B. Entgelt für den Gegenstand oder für die Arbeit an einem Gegenstand, Bau-
werk oder Grundstück; Entgelt für eine Dienstleistung) und überwälzt sie auf sei-
nen Abnehmer. Er deklariert seinen Gesamtumsatz und die darauf geschuldete 
MWST in der periodischen MWST-Abrechnung. In der selben MWST-Abrechnung 
nimmt er den Vorsteuerabzug vor, d.h. er zieht die von seinen Leistungserbringern 
auf ihn überwälzte MWST und die bei der Einfuhr von Gegenständen entrichtete 
MWST von der auf seinem Umsatz geschuldeten MWST ab. Den nach Abzug die-
ser Vorsteuer verbleibenden Betrag zahlt er der ESTV ein. Ein allfälliger Überschuss 
der abziehbaren Vorsteuer wird ihm von der ESTV ausbezahlt oder gutgeschrie-
ben.

55



15
 

2. Teil 
Steuerpflicht

1. Kapitel

Näheres zur Abklärung der Steuerpflicht geht aus der Broschüre Steuerpflicht bei 
der Mehrwertsteuer hervor.

I.	 Wer ist steuerpflichtig? 
Steuerpflichtig ist, wer eine mit der Erzielung von Einnahmen verbundene ge-
werbliche oder berufliche Tätigkeit selbständig ausübt, selbst wenn die Gewinn-
absicht fehlt, sofern seine Lieferungen, seine Dienstleistungen und sein Eigenver-
brauch im Inland jährlich gesamthaft 75‘000 Franken übersteigen. Dies betrifft 
insbesondere natürliche Personen (Einzelunternehmen), Personengesellschaften 
(z.B. Kollektiv- und Kommanditgesellschaften), juristische Personen des privaten 
und öffentlichen Rechts, unselbständige öffentliche Anstalten sowie Personenge-
samtheiten ohne Rechtsfähigkeit, die unter gemeinsamer Firma Umsätze tätigen 
(z.B. im Bauwesen tätige Arbeitsgemeinschaften).

Bei Praxisgemeinschaften, deren Mitglieder alle im MWST-Register eingetragen 
sind, wird auf die Registrierung als steuerpflichtige Vorgesellschaft verzichtet, so-
fern diese nur Leistungen an die eigenen Mitglieder (und nicht auch an andere 
Dritte) erbringt und die Weiterfakturierung ohne Kostenzuschlag erfolgt. Dies gilt 
ungeachtet dessen, ob die einzelnen Mitglieder ihre steuerbaren Umsätze gegen-
über der ESTV nach der effektiven oder nach der Saldosteuersatzmethode abrech-
nen. Diese Regelung gilt jedoch beispielsweise nicht für Konsortien und Arbeitsge-
meinschaften, die auch gegenüber anderen Dritten (nicht nur gegenüber den ei-
genen Mitgliedern) unter einer gemeinsamen Firma (als einfache Gesellschaft) 
auftreten und diesen Dritten Leistungen erbringen.�

Wer im Inland Wohnsitz, Geschäftssitz oder eine Betriebsstätte (Z 8) hat und in 
einem Kalenderjahr für mehr als 10‘000 Franken steuerbare Dienstleistungen von 
einem im Inland nicht steuerpflichtigen Unternehmen mit Sitz im Ausland bezieht 
(z.B. Bezug von Daten oder Computerprogrammen über Fernleitung, Bezug von 
Beratungs-, Vermögensverwaltungs- und Werbedienstleistungen, selbst wenn sie 
für von der MWST ausgenommene Tätigkeiten oder für private Zwecke verwen-
det werden), wird für diese Bezüge steuerpflichtig. Soweit der Bezüger nicht be-
reits aufgrund seiner Umsätze steuerpflichtig ist, beschränkt sich die Steuerpflicht 
auf diese Bezüge. Für die ohnehin steuerpflichtige Person gilt die Mindestgrenze 
von 10‘000 Franken im Kalenderjahr ebenfalls; doch hat sie jeden Bezug zu dekla-
rieren (Z 515 ff.).

Als Betriebsstätte gilt eine feste Geschäftseinrichtung, in der die Geschäftstätig-
keit eines Unternehmens oder eines freien Berufes ganz oder teilweise ausgeübt 

�������������������������������������������       	 Praxisänderung in Kraft seit 1. Juli 2005
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wird. Betriebsstätten sind insbesondere Zweigniederlassungen, Fabrikationsstät-
ten, Werkstätten, Ferienwohnungen und -häuser, Einkaufs- oder Verkaufsstellen, 
ständige Vertretungen, Bergwerke und andere Stätten der Ausbeutung von Bo-
denschätzen sowie Bau- und Montagestellen von mindestens zwölf Monaten 
Dauer. 

Nicht als Betriebsstätten gelten feste Geschäftseinrichtungen, in denen aus
schliesslich für das ausländische Unternehmen Tätigkeiten ausgeübt werden, die 
für dieses bloss vorbereitender Art sind oder blosse Hilfstätigkeiten darstellen  
(z.B. reine Auslieferungslager und Forschungsstätten, ferner Informations-, Re
präsentations- und Werbebüros des Unternehmens, die nur zur Ausübung von 
Hilfstätigkeiten wie beispielsweise Werbe- und PR-Aktivitäten befugt sind).

Beförderungsmittel (z.B. Busse, Eisenbahnen, Flugzeuge, Schiffe) gelten ebenfalls 
nicht als Betriebsstätten. Das gilt auch für Schiffe, die beispielsweise während  
einer Messe fest vertaut sind und als Hotel- oder Restaurantschiffe eingesetzt  
werden.�

Werden solche Beförderungsmittel hingegen nicht mehr ihrem ursprünglichen 
Zweck entsprechend eingesetzt, gelten sie als Betriebsstätten.�

Von der Steuerpflicht ausgenommen sind:
–	 Unternehmen mit einem Jahresumsatz bis zu 250‘000 Franken, sofern die 

nach Abzug der Vorsteuer verbleibende MWST regelmässig pro Jahr nicht 
mehr als 4‘000 Franken beträgt;

–	 Landwirte�, Forstwirte5 und Gärtner5 für Lieferungen der im eigenen Betrieb 
gewonnenen Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der 
Gärtnerei;

	
–	 Viehhändler5 für die Umsätze von Vieh;

–	 Milchsammelstellen5 für die Umsätze von Milch an Milchverarbeiter; 
	
–	 Unternehmen mit Sitz im Ausland, die ausschliesslich Dienstleistungen nach  

Z 379 - 387 erbringen (betreffend Telekommunikationsdienstleistungen s. Bro-
schüre Telekommunikation);

	
–	 Nicht gewinnstrebige, ehrenamtlich geführte Sportvereine und gemeinnützige 

Institutionen mit einem Jahresumsatz aus steuerbaren Leistungen bis zu 
150’000 Franken.

�	�������������������������������������������       Praxisänderung in Kraft seit 1. Januar 2005
�	���������������������������������     Praxisänderung per 1. Januar 2008
�	��������������������������������������������������������������������������������������������������������                Die Ausnahme von der Steuerpflicht gilt in diesen Fällen auch, wenn daneben noch eine andere steuerbare 

Tätigkeit ausgeübt wird.
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II.	 Für die Steuerpflicht massgebender Umsatz
Als massgebender Jahresumsatz gilt das Total der vereinnahmten Entgelte (Ein-
nahmen zuzüglich Entgelte aus Verrechnungen und Warenhingabe an Zahlungs 
statt [Wareneintausch]) für im Inland ausgeführte steuerbare Lieferungen und im 
Inland erbrachte steuerbare Dienstleistungen zuzüglich Wert des Eigenverbrauchs. 
Nicht relevant sind somit beispielsweise die von der MWST ausgenommenen Um-
sätze (Z 580 ff.) wie Leistungen im Bereich des Gesundheitswesens, der Sozialfür-
sorge und der sozialen Sicherheit, der Erziehung, des Unterrichts sowie der Kin-
der- und Jugendbetreuung, die von gewissen nicht gewinnstrebigen Einrichtun-
gen (z.B. Vereine) ihren Mitgliedern gegen einen statutarisch festgesetzten Beitrag 
erbrachten Leistungen, gewisse kulturelle Leistungen, Versicherungsumsätze, Um-
sätze im Bereich des Geld- und Kapitalverkehrs (mit Ausnahme der Vermögensver-
waltung und des Inkassogeschäfts), Handänderungen von Grundstücken sowie 
deren Dauervermietung, Wetten, Lotto und sonstige Glücksspiele.

III.	 Beginn der Steuerpflicht
Für bestehende Betriebe (ohne Erweiterung der Geschäftstätigkeit) beginnt die 
Steuerpflicht nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem der massgebende Umsatz 
von mehr als 75‘000 Franken erzielt worden ist. Wurde die für die Steuerpflicht 
massgebende Tätigkeit nicht während des ganzen Kalenderjahres ausgeübt, ist 
der Umsatz auf ein volles Jahr umzurechnen. 

Wird die für die Steuerpflicht massgebende Tätigkeit neu aufgenommen oder 
durch Geschäftsübernahme oder durch Eröffnung eines neuen Betriebszweiges 
erweitert, beginnt die Steuerpflicht mit der Aufnahme der Tätigkeit oder mit der 
Geschäftserweiterung, sofern zu erwarten ist, dass der für die Steuerpflicht 
massgebende Umsatz innerhalb der nächsten zwölf Monate 75‘000 Franken 
übersteigen wird. 

Für Betriebe, die von der Steuerpflicht ausgenommen sind, da sie einen Jahresum-
satz bis zu 250‘000 Franken erzielen und die verbleibende MWST nach Abzug der 
Vorsteuer regelmässig nicht mehr als 4‘000 Franken im Jahr beträgt, beginnt die 
Steuerpflicht nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem ihr für die Steuerpflicht 
massgebender Umsatz 250‘000 Franken und/oder die nach Abzug der Vorsteuer 
verbleibende MWST 4‘000 Franken überschritten hat. Bei der Erweiterung der Tä-
tigkeit ist die Steuerpflicht schon im Zeitpunkt der Erweiterung gegeben, wenn zu 
erwarten ist, dass eine oder beide Betragsgrenzen innerhalb der nächsten zwölf 
Monate überschritten werden. 

Näheres zur Steuerpflicht von Gemeinwesen siehe Broschüre Gemeinwesen.

Die Steuerpflicht beim Bezug von Dienstleistungen von Unternehmen mit Sitz im 
Ausland besteht für jedes Kalenderjahr, in dem für mehr als 10‘000 Franken derar-
tige Dienstleistungen bezogen wurden (Z 512 ff.).
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IV.	 Anmeldepflicht
Wer die Voraussetzungen der Steuerpflicht erfüllt, meldet sich schriftlich oder on-
line auf der Homepage der ESTV unaufgefordert innerhalb von 30 Tagen nach Be-
ginn der Steuerpflicht bei der ESTV an (Adresse s. Seite 2).

Wer, ohne im MWST-Register eingetragen zu sein, die Voraussetzungen der Steu-
erpflicht gemäss Z 7 erfüllt, meldet sich innerhalb von 60 Tagen nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in welchem die Voraussetzungen der Steuerpflicht gegeben sind, 
unaufgefordert bei der ESTV schriftlich an.

V.	 Option
Zur Wahrung der Wettbewerbsneutralität oder zur Vereinfachung der Steuererhe-
bung kann die ESTV – auf schriftliches Gesuch hin und unter bestimmten Voraus-
setzungen – die freiwillige Versteuerung von Umsätzen zulassen (Z 683 ff.) oder 
Unternehmen freiwillig der Steuerpflicht unterstellen. 

VI.	 Gruppenbesteuerung
Juristische Personen, Personengesellschaften sowie natürliche Personen mit Sitz 
oder Betriebsstätte in der Schweiz unter einheitlicher Leitung, die eng mit-
einander verbunden sind, werden auf Antrag gemeinsam als eine einzige  
steuerpflichtige Person behandelt (Gruppenbesteuerung). Die Wirkungen der 
Gruppenbesteuerung sind auf die Innenumsätze beschränkt. Näheres dazu im 
Merkblatt Gruppenbesteuerung.

VII.	 Ende der Steuerpflicht
Wird die steuerbare Tätigkeit aufgegeben, endet gleichzeitig auch die Steuer-
pflicht. Bei Vermögensliquidationen (z.B. freiwillige oder konkursamtliche Liquida-
tion, Nachlassvertrag mit Liquidationsvergleich) endet die Steuerpflicht jedoch erst 
mit dem Abschluss des Liquidationsverfahrens. 

Wird die steuerbare Tätigkeit nicht aufgegeben, sondern in dem Masse reduziert, 
dass die für die Steuerpflicht massgebenden Betragsgrenzen unterschritten wer-
den, und ist zu erwarten, dass diese auch im nachfolgenden Kalenderjahr nicht 
überschritten werden, endet die Steuerpflicht grundsätzlich mit dem Ende des Ka-
lenderjahres. 

Näheres zum Zeitpunkt, in welchem die Option endet, siehe Broschüre Steuer-
pflicht bei der Mehrwertsteuer.

Wer die Voraussetzungen der Steuerpflicht nicht mehr erfüllt, meldet sich unauf-
gefordert schriftlich bei der ESTV ab. Erfolgt keine Abmeldung, wird grundsätzlich 
angenommen, dass für die Steuerpflicht optiert wird (Z 683 ff.).

1616

1717

1818

1919

2020

2121

2222



19
 

2. Kapitel

	 Was müssen steuerpflichtige Personen versteuern?
Steuerpflichtige Personen müssen grundsätzlich alle Umsätze versteuern.  

Darunter fallen:
I.	 Die im Inland gegen Entgelt erbrachten Lieferungen von Gegenständen 

(Z 30 ff.), sofern sie nicht ausdrücklich von der MWST ausgenommen sind 
(Z 580 ff.);

II.	 Die im Inland gegen Entgelt erbrachten Dienstleistungen (Z 57 ff.), sofern sie 
nicht ausdrücklich von der MWST ausgenommen sind (Z 580 ff.);

III.	 Der Eigenverbrauch im Inland (Z 428 ff.);

IV.	 Der Bezug von Dienstleistungen gegen Entgelt von Unternehmen mit Sitz im 
Ausland (Z 512 ff.);

V.	 Die von der MWST ausgenommenen Umsätze, sofern die Option für deren 
Versteuerung möglich ist und von der ESTV bewilligt wurde (Z 683 ff.).

Der MWST unterliegen ferner die Einfuhren von Gegenständen (Z 709 ff.).

Die Abgrenzung, ob es sich im Einzelfall um eine Lieferung oder um eine Dienst
leistung handelt, ist insbesondere im grenzüberschreitenden Verkehr von Be
deutung (s. Merkblatt Grenzüberschreitende Dienstleistungen). Die Ein- und Aus-
fuhr von Gegenständen sind bei der zuständigen schweizerischen Zollstelle zur 
Zollbehandlung anzumelden. Nur aus dem von der Ein- oder Ausfuhrzollstelle aus-
gestellten oder beglaubigten Dokument lässt sich ein Rechtsanspruch ableiten 
(Vorsteuerabzug oder steuerbefreite Lieferung infolge Ausfuhr). Demgegenüber 
ist der Nachweis von Dienstleistungsimporten/-exporten buch- und belegmässig 
zu erbringen.
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3. Kapitel
Lieferungen von Gegenständen

I.	 Allgemeine Umschreibung der Lieferung und des Gegenstandes
1.	 Eine Lieferung liegt vor, wenn

a.	 ein Dritter gegen Entgelt befähigt wird, im eigenen Namen über einen Ge-
genstand wirtschaftlich zu verfügen (Z 36 ff.);

b.	 ein Gegenstand abgeliefert wird, an dem für fremde Rechnung Arbeiten 
besorgt wurden (Z 43 ff.);

c.	 einem Dritten ein Gegenstand entgeltlich zum Gebrauch oder zur Nut-
zung übergeben oder überlassen wird (Z 49 ff.).

2.	 Als Gegenstände gelten bewegliche und unbewegliche Sachen sowie  
Elektrizität, Gas, Wärme, Kälte, Druck, Vakuum, Dampf usw.
a.	 Unter den Begriff bewegliche Sachen fällt, was Gegenstand eines Fahrnis-

kaufes nach Artikel 187 OR oder eines Energielieferungsvertrages sein 
kann.

b.	 Unbewegliche Sachen sind namentlich Liegenschaften, Gebäude und Teile 
davon.

	
II.	 Veräusserung von beweglichen und unbeweglichen Gegenständen

1.	 Eine Lieferung liegt vor, wenn einem Abnehmer gegen Entgelt die Fähigkeit 
verschafft wird, über den Gegenstand wirtschaftlich so zu verfügen, dass er 
diesen entweder dem eigenen Konsum zuführen (z.B. selbst verbrauchen oder 
gebrauchen) oder im eigenen Namen weiter in Verkehr bringen kann. Auf die 
Übertragung des Besitzes oder des Eigentums am Gegenstand kommt es nicht 
an.

	
Erläuterung:
a.	 Selbst wenn der Vertretene seinem Vermittler einen Gegenstand zum Ver-

kauf (direkte Stellvertretung) übergibt, wird dadurch allein keine Verfü-
gungsmacht verschafft (vgl. Z 192 ff.).

b.	 Der Vorbehalt des Eigentums (mit Registereintrag) an einer dem Erwerber 
übertragenen beweglichen Sache (Art. 715 ZGB) verhindert nicht, dass die 
wirtschaftliche Verfügungsmacht bereits im Zeitpunkt der Ablieferung des 
Gegenstandes an den Erwerber übergeht.

c.	 Bei Reihengeschäften schliessen jeweils mehrere Unternehmer Umsatzge-
schäfte über die Lieferung eines Gegenstandes ab, wobei alle diese Ge-
schäfte mit einer Warenübergabe erfüllt werden (s. Merkblatt Ort der Lie-
ferung von Gegenständen). Dabei wird jeder Zwischenhändler, der im ei-
genen Namen auftritt, als Lieferant behandelt, obwohl er nicht Besitzer 
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des Gegenstandes war (wirtschaftliche Verfügungsmacht ohne Besitz-/Ei-
gentumsübertragung).

d.	 Die Übertragung eines Gegenstandes im Rahmen einer Sicherungsüber-
eignung/Verpfändung stellt als solche keine mehrwertsteuerliche Liefe-
rung dar, zumal der Gebrauch der als Sicherheit übergebenen Sachen vor-
erst lediglich im Rahmen der vertraglichen Abmachungen zwischen Gläu-
biger und Schuldner erfolgen darf. Erst wenn die Gegenstände verwertet 
werden sollen, erhält der Gläubiger die „volle“ Verfügungsmacht.�

2.	 Als Lieferungen gelten vor allem der Verkauf von Gegenständen (auch auf-
grund von Abzahlungsgeschäften), der Tausch von Gegenständen und die 
Hingabe von Gegenständen an Zahlungs statt. Es spielt dabei keine Rolle, ob 
es sich um neue oder um gebrauchte Gegenstände handelt (Handel mit ge-
brauchten individualisierbaren beweglichen Gegenständen s. Z 290 ff.; Ver-
kauf von Betriebsmitteln s. Z 294 ff.).

3.	 Betreffend Veräusserung von unbeweglichen Gegenständen siehe Z 657 ff.

4.	 Betreffend Ersatzlieferungen, Garantiearbeiten und „Gratis-Service“ siehe 
Z 289.

5.	 Spezialwerkzeuge (Klischees, Fotolithos und Satz, Stanz- und Ziehwerkzeu-
ge, Lehren, Vorrichtungen, Press- und Spritzformen, Gesenke, Giessereimodel-
le, Kokillen, Filme für gedruckte Schaltungen usw.), die eine steuerpflichtige 
Person eigens für die Ausführung eines Fabrikationsauftrages zukauft, anferti-
gen lässt oder selbst anfertigt, gelten grundsätzlich als Teil der Lieferung 
der damit hergestellten Gegenstände. Es spielt dabei keine Rolle, ob die 
Spezialwerkzeuge dem Abnehmer gesondert fakturiert oder in den Preis der 
Erzeugnisse eingerechnet werden. Ebenso ist es ohne Belang, ob die Spezial-
werkzeuge nach Ausführung des Fabrikationsauftrages dem Auftraggeber 
oder einem von diesem bezeichneten Dritten abgeliefert werden oder nicht.

	 Werden die mit einem Spezialwerkzeug hergestellten Gegenstände exportiert 
und ist dafür eine Steuerbefreiung vorgesehen (Z 533 ff.), gilt diese Steuer
befreiung ebenfalls für das Spezialwerkzeug. Dies ungeachtet dessen, ob

–	 das Spezialwerkzeug oder bloss die Kosten dafür verrechnet werden und
–	 das Spezialwerkzeug physisch exportiert wird oder nicht.

	 In diesen Fällen müssen auf der Ausfuhrzollanmeldung nebst dem Preis der 
hergestellten und ausgeführten Gegenstände auch die Kosten für das Spezial-
werkzeug aufgeführt werden (sofern diese nicht ohnehin im Preis der herge-
stellten Gegenstände eingeschlossen sind). Erfolgt die Ausfuhr der herge
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stellten Gegenstände in mehreren Teilsendungen, sind die Kosten des Spezial-
werkzeugs grundsätzlich auf die einzelnen Teilsendungen aufzuteilen. Ist dies 
nicht möglich (weil z.B. im Zeitpunkt der Ausfuhr einer Teillieferung die Ge-
samtanzahl der mit dem Spezialwerkzeug herzustellenden Gegenstände noch 
nicht bekannt ist), dürfen die Kosten des Spezialwerkzeugs gesamthaft auf 
der Ausfuhrzollanmeldung einer einzigen Teilsendung aufgeführt werden. Um 
Rückfragen der EZV zu vermeiden, sollte in diesem Fall auf der Ausfuhrzoll
anmeldung ein Hinweis auf das Spezialwerkzeug und dessen Kosten vorge-
nommen werden.

	 Eine Steuerbefreiung ist also auch möglich, wenn die im Inland hergestellten 
Gegenstände nachweislich ausgeführt werden, das Spezialwerkzeug jedoch im 
Inland verbleibt (auf dem Bezug bzw. bei der Herstellung des Spezialwerkzeugs 
ist der Vorsteuerabzug zulässig, jedoch ist weder eine Lieferungs- noch eine 
Eigenverbrauchssteuer geschuldet). Bedingung dafür ist, dass das Spezialwerk-
zeug beim inländischen Produzenten verbleibt und ausschliesslich für die Anfer-
tigung von Folgeaufträgen des ausländischen Auftraggebers verwendet wird 
oder die Vernichtung des Spezialwerkzeugs einwandfrei belegt werden kann.

	 Werden die mit einem Spezialwerkzeug hergestellten Gegenstände nicht voll-
umfänglich ausgeführt, können die Kosten des Spezialwerkzeugs nur in dem 
Umfang von der MWST befreit werden, in dem nachgewiesenermassen Ge-
genstände ausgeführt werden (der auf die Ausfuhr fallende Werkzeugkosten-
anteil ist – wie vorstehend beschrieben – auf der Ausfuhrzollanmeldung für 
die Gegenstände zu deklarieren). Ist eine solche Aufteilung nicht möglich  
(z.B. weil es sich um einen laufenden Auftrag handelt und nicht absehbar ist, 
wie viele Gegenstände noch hergestellt werden und welcher Anteil davon  
für das Ausland bestimmt sein wird), ist das für das Spezialwerkzeug verein-
nahmte Entgelt zum Normalsatz steuerbar. Der ausländische Auftraggeber 
kann die auf ihn überwälzte MWST in der Regel nicht im Vergütungsverfahren 
geltend machen; gegebenenfalls ist seine Steuerpflicht zu überprüfen.�

	 Stellt der ausländische, nicht steuerpflichtige Auftraggeber das Spezialwerk-
zeug dem inländischen, steuerpflichtigen Produzenten für die Herstellung von 
Gegenständen im Inland – zwecks anschliessendem Export – unentgeltlich zur 
Verfügung, kann der inländische steuerpflichtige Produzent die MWST auf der 
Einfuhr aufgrund der Veranlagungsverfügung der EZV als Vorsteuer geltend 
machen.

	 Sofern der inländische Produzent das Spezialwerkzeug nicht wieder ausführt, 
sondern dem ausländischen Auftraggeber (oder in dessen Auftrag einem Drit-
ten) im Inland übergibt beziehungsweise die Ausfuhr nicht genügend dokumen-
tieren kann, hat er den vorgenommenen Vorsteuerabzug nachträglich zu korri-
gieren. Keine Rückgängigmachung des Vorsteuerabzugs ist vorzunehmen, 
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wenn der inländische Produzent einwandfrei belegen kann, dass das Spezial-
werkzeug unmittelbar nach Erfüllung des Auftrages vernichtet wurde oder für 
Folgeaufträge verwendet wird.�

III.	 Ablieferung von beweglichen und unbeweglichen Gegenständen, an denen 
für fremde Rechnung Arbeiten ausgeführt worden sind
1.	 Um eine solche Lieferung handelt es sich vorab, wenn Gegenstände aufgrund 

eines Werkvertrages oder Auftrages neu angefertigt oder vor der Ablieferung 
noch irgendwie bearbeitet werden.

2.	 Als Bearbeitung gelten alle Arbeiten an Gegenständen, auch wenn diese da-
durch nicht verändert, sondern bloss geprüft, geeicht, reguliert, in der Funk
tion kontrolliert oder in anderer Weise behandelt werden. Auf das Ausmass 
der Bearbeitung kommt es nicht an. Es ist auch nicht erforderlich, dass  
Material verwendet, ersetzt oder hinzugefügt wird.

3.	 Beispiele solcher Bearbeitungen von Gegenständen sind Arbeiten wie Ändern, 
Reparieren, Reinigen, Schneeräumen, Abbrechen von Gebäuden, Einstell-, In-
betriebsetzungs-, Service- und Unterhaltsarbeiten von Anlagen und Steuerun-
gen (auch Arbeiten im Rahmen von Abonnementsverträgen), Installation von 
Software beim Kunden, Funktionskontrollen, Eichen, Prüfen und Begutachten 
(s. auch Z 87).

4.	 Die Bewirtschaftung des Bodens (z.B. Pflügen, Eggen, Pflege des Rebbergs), 
Landschaftsgärtnerarbeiten (z.B. Anlegen und Unterhalten von Gärten), Ge-
winnung von Gegenständen (z.B. Kiesabbau, Holzschlag- und Erntearbeiten) 
usw. gelten als Bearbeitung von unbeweglichen Gegenständen. Die steuerli-
che Behandlung der Verrechnungen von Erntearbeiten mit der Lieferung von 
Urprodukten ist in der Broschüre Urproduktion und nahestehende Bereiche 
umschrieben.

5.	 Für Dritte erbrachte Verpackungsleistungen gelten nicht als Bearbeitung der 
zu verpackenden Gegenstände, sondern als eigenständige Ablieferung der 
Verpackung. Dies selbst dann, wenn die Verpackungsmaterialien vom Auf-
traggeber zur Verfügung gestellt wurden. Zum grenzüberschreitenden Ver-
packungsverkehr siehe Merkblatt Ort der Lieferung von Gegenständen.

6.	 Lässt ein Unternehmen die bei ihm bestellte Bearbeitung von Gegenständen 
ganz oder teilweise durch Dritte (Unterakkordanten) vornehmen, liegen so-
wohl zwischen diesen Dritten und ihm als auch zwischen ihm und seinem 
Kunden Lieferungen vor. Dies gilt auch, wenn das Unternehmen als Oberak-
kordant oder Generalunternehmen tätig ist und es die ihm vom Bauherrn in 
Auftrag gegebenen Bauarbeiten ganz oder teilweise durch Dritte ausführen 
lässt (s. Broschüre Baugewerbe).
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IV.	 Übergabe/Überlassung zum Gebrauch oder zur Nutzung eines Gegenstan-
des aufgrund eines Miet- oder Leasingvertrages
1.	 Bei beweglichen Gegenständen liegen ungeachtet dessen, wie der Vertrag 

bezeichnet wird und ob das Eigentum bei dessen Ablauf auf den Kunden 
übergeht oder nicht, Lieferungen vor.  Dies gilt auch

a.	 für die vorübergehende Vermietung der im eigenen Betrieb verwendeten 
Geräte, Maschinen usw.;

b.	 für die Vermietung von nicht auf Dauer in Gebäuden eingebauten Vorrich-
tungen, wie beispielsweise Zeiterfassungs-, Überwachungs- und Lautspre-
cheranlagen, Handtuchautomaten, Händetrockner, Seifenspender, Desin-
fektionsanlagen.

	 Vermietung von Motorfahrzeugen
	 Ein Motorfahrzeug gilt als mehrheitlich für die Vermietung verwendet (rei-

ne Gebrauchsüberlassung), wenn es während der Mietdauer auf den Namen 
des Mieters immatrikuliert wird. Andere Motorfahrzeuge (z.B. Hubstapler, 
Traktoren, Baumaschinen), die in der Regel nicht immatrikuliert werden oder 
nicht immatrikuliert werden können, gelten als überwiegend für die Vermie-
tung verwendet, wenn sie zwischen Ankauf und Verkauf insgesamt länger als 
30 Tage vermietet werden. Auf den Mieteinnahmen ist in sämtlichen Fällen die 
Lieferungssteuer geschuldet (s. Broschüre Motorfahrzeuggewerbe).

	 Abgrenzung Personenbeförderungsleistung (Dienstleistung) und Vermietung/
Vercharterung von Beförderungsmitteln (Lieferung) für Luftfahrzeuge siehe 
Z 51c.

	 Diese Differenzierung ist deshalb von Bedeutung, weil das zu versteuernde 
Entgelt bei grenzüberschreitenden Fahrten unterschiedlich definiert wird. Im-
mer um eine Vermietung handelt es sich, wenn das Beförderungsmittel (z.B. 
Bus, Schiff, Flugzeug) ohne Bedienungspersonal zum Gebrauch oder zur Nut-
zung überlassen wird.

	 Wird das Beförderungsmittel mit Bedienungspersonal (als solches gelten ins-
besondere Personen, die im Besitz der gesetzlichen Bewilligung sind, das Be-
förderungsmittel zu lenken und im Arbeits- oder Auftragsverhältnis zum Über-
lasser des Beförderungsmittels stehen) zum Gebrauch oder zur Nutzung über-
lassen, ist in einem nächsten Schritt zu prüfen, wie viele Vertragsparteien ins-
gesamt involviert sind.

–	 Beim Drei-Parteien-Verhältnis sieht die „Abstufung“ wie folgt aus:
	 Transportunternehmen/Vercharterer (z.B. Carunternehmen) ⇔ kommerzi-

eller Veranstalter/Beförderungsunternehmen (z.B. Reisebüro) ⇔ Reisender/
Auftraggeber (z.B. Verein, der über das Reisebüro einen Ausflug organisie-
ren lässt).
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	 Aus Sicht des Beförderungsunternehmens liegt nun beispielsweise dort ein 
Transportchartervertrag vor, wo ein Carunternehmen (Vercharterer)  
einem Reisebüro ein Personentransportmittel als Ganzes – sprich mit Be-
dienungspersonal – zur Verfügung stellt, und das Reisebüro die bezogene 
Leistung seinerseits als Ganzes oder in einzelnen Teilen an Kunden weiter-
verkauft (einzelne, im Namen und auf Rechnung des Reisebüros abge-
schlossene Beförderungsverträge).

–	 Beim Zwei-Parteien-Verhältnis kann die genaue Bezeichnung der Parteien 
offen bleiben, zumal sie je nach Sachverhalt variiert. Mögliche Varianten 
sind die Personenbeförderungsdienstleistung (inkl. Eigencharter) oder ge-
gebenenfalls die Vercharterung (Lieferungstatbestand). Beispiele dazu  
unter Z 51d.

	 Auch bei blossen Zwei-Parteien-Verhältnissen ist eine Vercharterung 
grundsätzlich denkbar, bedingt jedoch, dass die selben Voraussetzungen 
erfüllt sind, wie sie bei Fällen mit Luftfahrzeugen gelten (s. Z 51c, zweiter 
Abschnitt). Hingegen gilt als Personenbeförderungsvertrag der sogenann-
te Eigencharter (own use charter). Siehe Beispiel 3 unter Z 51d.

	 Zur Abgrenzung Vermietung/Vercharterung und Personenbeförderungsdienst-
leistung siehe Broschüre Reisebüros sowie Kur- und Verkehrsvereine und die 
Broschüre Transportwesen.

	 Abgrenzung bei Luftfahrzeugen
	 Bei Luftfahrzeugen wird für die Annahme einer Vermietung vorerst ebenso 

darauf abgestellt, ob das Luftfahrzeug ohne Bedienungspersonal zum Ge-
brauch oder zur Nutzung überlassen wird.

	 Eine Vercharterung liegt vor, wenn das Luftfahrzeug mit Bedienungsperso-
nal (analoge Definition wie bei den übrigen Beförderungsmitteln) zum Ge-
brauch oder zur Nutzung überlassen wird und der Besteller das Luftfahrzeug

–	 entweder in der Eigenschaft als kommerzieller Veranstalter beziehungs-
weise als Beförderungsunternehmer verwendet, oder

	
–	 für Zwecke verwendet, die nicht in erster Linie der Beförderung dienen. 

Dies ist der Fall, wenn das Luftfahrzeug als Ganzes (oder Teile davon) Ver-
tragsgegenstand ist und für spezielle Zwecke (z.B. Ausstellungen, Präsen-
tationen) oder für spezielle professionelle Aufgaben (z.B. Bergung, Brand-
bekämpfung, Fotoaufnahmen, Vermessungs- und Überwachungsflüge, 
landwirtschaftliche Zwecke [wie Sprühflüge]) eingesetzt wird.

	 Besagte Verwendung durch kommerzielle Veranstalter oder Beförderungsun-
ternehmen (Lemma 1 oben) bedingt, dass das Luftfahrzeug als Ganzes oder 
Teile davon Vertragsgegenstand sind und im Transportcharter (Definition  
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analog Car) oder Mietcharter (Überlassung des Luftfahrzeugs zwischen  
einzelnen Beförderungsunternehmen) eingesetzt wird.

	 Dabei gilt als kommerzieller Veranstalter, wer die bezogene Leistung den  
Reisenden weiterverrechnet, selbst dann, wenn dies in Teilen geschieht. Unter-
nehmen, die in der Reisebranche tätig sind, wie auch andere natürliche und  
juristische Personen, die Leistungen der Tourismusbranche sowie des Transport- 
und Speditionswesens anbieten, gelten als kommerzielle Veranstalter. Daran 
ändert sich nichts, wenn die Unternehmenstätigkeit vorwiegend in einem an-
deren Geschäftsbereich liegt. Es genügt, wenn das Unternehmen nachhaltig in 
der Reisebranche tätig ist und entsprechend in der Öffentlichkeit auftritt.

	 Demgegenüber gelten Vereine, Unternehmen sowie Privat-/ Einzelpersonen 
und Gruppen nicht als kommerzielle Veranstalter, sofern sie weder Reisen 
öffentlich anbieten noch generell bereit sind, für aussenstehende Dritte Rei-
sen zu organisieren. Dies gilt selbst dann, wenn sie Kosten, die im Zusammen-
hang mit einer gelegentlichen Reiseorganisation entstehen, auf ihre Reiseteil-
nehmer, namentlich Gäste, Vereinsmitglieder oder Angestellte überwälzen. 

	 Beispiele zu den Erläuterungen unter Z 51b und 51c		

	 Beispiel 1
	 Ein Mietwagenunternehmen vermietet ein Wohnmobil ab Zürich an einen 

amerikanischen Touristen für eine Europareise.

	 Es handelt sich um die Überlassung eines Beförderungsmittels ohne Bedie-
nungspersonal und somit um eine Vermietung. Lieferungsort ist Zürich.

	 Zum Normalsatz steuerbar ist das gesamte Mietentgelt, unabhängig davon, 
ob die gefahrene Strecke im In- oder Ausland liegt.

	 Beispiel 2
	 Ein Automobilimporteur bestellt ein Schiff (mit Bedienungspersonal in Kreuz-

lingen) zum Zweck, das neue Modell der vertretenen Automarke einem aus-
gewählten Publikum anlässlich einer Ausstellung vorzustellen.

	 Das Schiff wird mit Bedienungspersonal zur Verfügung gestellt. Zwischen dem 
Transportunternehmen und den Ausstellungsbesuchern werden keine Einzel-
verträge abgeschlossen (Zwei-Parteien-Verhältnis). Das Schiff wird jedoch für 
einen speziellen Zweck (Ausstellung) im Rahmen des Gelegenheitsverkehrs 
eingesetzt. Somit liegt aus steuerlicher Sicht der Schifffahrtgesellschaft eine 
Vercharterung vor.

	 Zum Normalsatz steuerbar ist das gesamte Mietentgelt, unabhängig davon, 
ob die gefahrene Strecke im In- oder Ausland liegt.
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	 Beispiel 3
	 Eine Hochzeitsgesellschaft / ein Sportverein bestellt einen Reisebus (mit Chauf-

feur) für den Ausflug ins benachbarte Ausland / den Transport an ein Freund-
schaftsspiel im Ausland.

	 Der Reisebus wird mit Bedienungspersonal zur Verfügung gestellt. Zwischen 
dem Transportunternehmen und den einzelnen Hochzeitsgästen/Sportlern 
werden keine Einzelverträge abgeschlossen (Zwei-Parteien-Verhältnis). Der 
Reisebus wird für Zwecke verwendet, die nach wie vor in erster Linie der Be-
förderung dienen. Deshalb liegt ein sogenannter Eigencharter (own use char-
ter) vor, der als Beförderungsdienstleistung qualifiziert wird.

	 Der MWST zum Normalsatz unterliegt bloss das Entgelt für die im Inland zu-
rückgelegte Strecke.

	 Beispiel 4
	 Ein Reiseveranstalter bietet regelmässig Pauschalreisen im Sinne des Pauschal-

reisegesetzes nach Spanien an. Darin enthalten sind Busfahrt und Unterkunft. 
Der Transport der Reisenden zum Urlaubsort und zurück wird grundsätzlich 
mit eigenen Fahrzeugen durchgeführt. Während der Hochsaison müssen aus 
Kapazitätsgründen zusätzliche Busse mit Bedienungspersonal von Carunter-
nehmen zugemietet werden.

	 Aus mehrwertsteuerlicher Sicht des Carunternehmens, das dem Reiseveran-
stalter seine Reisebusse zur Verfügung stellt, liegt eine Vercharterung vor  
(sog. Mietcharter). Steuerbar ist das gesamte Mietentgelt, unabhängig davon, 
ob die gefahrene Strecke mehrheitlich im Ausland liegt. Aus Sicht des Reisever
anstalters liegt hingegen eine Personenbeförderungsleistung vor (Z 59 ff.). 

	 Zusammenfassung der unterschiedlichen steuerlichen Behandlung
	 Sowohl bei der Vermietung als auch bei der Vercharterung eines Beförde-

rungsmittels (Lieferung) mit Übergabeort des Beförderungsmittels im Inland 
unterliegt das gesamte Entgelt der MWST zum Normalsatz. Ob dieses für 
Fahrten im In- oder Ausland eingesetzt wird, ist – im Gegensatz zu den Perso-
nenbeförderungsleistungen (Dienstleistung) – für die steuerliche Behandlung 
nicht von Bedeutung.

	 Für Luftfahrzeuge gelten diesbezüglich spezielle Regeln. Näheres dazu in der 
Broschüre Luftverkehr. 

	 Geschäfte mit Finanzierungs- oder Leasinggesellschaften
	
	 Feste Abtretung der Entgeltsforderung an ein Finanzinstitut  

(Fahrzeuglieferung an einen Kunden)
	 Näheres dazu unter Z 267 ff. sowie im Merkblatt Verbuchung bei Teilzah-

lungskaufverträgen oder Finanzierungs-Verträgen mit Abtretung an ein Finanz
institut.
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	 Fahrzeuglieferungen an Leasinggesellschaften
	 Bei Lieferungen von Motorfahrzeugen an Leasinggesellschaften ist es üblich, 

dass ein Teil des Entgelts nicht durch die Leasinggesellschaft selbst, sondern 
durch den Leasingnehmer beglichen wird. In der Regel vereinnahmt der Motor
fahrzeughändler im Namen und für Rechnung der Leasinggesellschaft die er-
ste Leasingrate, die Kaution sowie allfällige Sonderzahlungen und verrechnet 
diese Zahlungen mit der Forderung gegenüber der Leasinggesellschaft. Sonder
zahlungen können in Form von Geld (Anzahlung) oder in Form einer geld
werten Leistung (Autolieferung/Eintausch) erbracht werden.

	 Erhalt von Sonderzahlungen in Form von Barvergütungen
	 Der Motorfahrzeughändler hat in diesem Fall lediglich die Funktion einer In-

kassostelle und darf deshalb auf seiner Quittung für den Leasingnehmer nicht 
auf die MWST hinweisen.

	 Diese Zahlungen werden durch die Leasinggesellschaft zum Normalsatz ver-
steuert. Es liegt daher an ihr, dem Leasingnehmer eine MWST-konforme Rech-
nung auszustellen.

Beispiel 1
Auszug einer Rechnung des Motorfahrzeughändlers A  
an die Leasinggesellschaft X:

Preis Neuwagen gemäss Vertrag			   Fr.	 30‘000
+ 7,6% MWST			   Fr.	 2‘280
Verkaufspreis inkl. 7,6% MWST			   Fr.	 32‘280

abzüglich

Sonderzahlung	 Fr.	 10‘000
Kaution	 Fr.	 2‘330
1. Leasingrate	 Fr.	 950	 Fr.	 13‘280
Unser Restguthaben			   Fr.	 19‘000

Der Motorfahrzeughändler A versteuert 32‘280 Franken zum Normalsatz. Die 
Leasinggesellschaft X kann auf diesem Betrag die Vorsteuer in Abzug bringen.
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Beispiel 2
Auszug einer Quittung des Motorfahrzeughändlers A  
für den Leasingnehmer Y:

Wir haben im Namen und für Rechnung der Leasinggesellschaft X von Ihnen 
erhalten:

Anzahlung gemäss Leasingvertrag Nr. 999
Sonderzahlung	 Fr.	 10‘000
Kaution	 Fr.	 2‘330
1. Leasingrate	 Fr.	 950
Total	 Fr.	 13‘280

	 Zwischen dem Motorfahrzeughändler und dem Leasingnehmer findet keine 
Lieferung statt. Der Motorfahrzeughändler vereinnahmt diese Beträge ledig-
lich im Namen und für Rechnung (als direkter Stellvertreter) der Leasinggesell-
schaft. Die Belege tragen daher keinen Hinweis auf die MWST.

	 Erhalt von Sonderzahlungen in Form von Fahrzeuglieferungen
	 Sonderzahlungen können vom Leasingnehmer statt in Form von Geld durch 

Lieferung eines Fahrzeuges an den Motorfahrzeughändler erbracht werden. In 
Bezug auf das entgegengenommene Fahrzeug besteht eine separate Liefe-
rung vom Leasingnehmer an den Händler. Dieser rechnet den Kaufpreis als 
Sonderzahlung des Leasingnehmers an sein Guthaben gegenüber der Leasing-
gesellschaft an.

	 Die Lieferung des Fahrzeuges stellt der Leasingnehmer dem Händler in Rech-
nung oder der Händler stellt dem Leasingnehmer eine Gutschrift aus. Ist der 
Leasingnehmer steuerpflichtig, unterliegt das Entgelt für die Lieferung des 
Fahrzeuges der MWST zum Normalsatz, ausser es sei ausschliesslich für eine 
von der MWST ausgenommene Tätigkeit verwendet worden (Z 294 ff.). Will 
der Händler auf dem zugekauften Fahrzeug allenfalls einen Vorsteuerabzug 
vornehmen, benötigt er eine Rechnung oder Gutschrift, die sämtliche Anga-
ben gemäss Z 759 ff. enthält.

	 Die Rechnung für die Lieferung des Leasingfahrzeuges vom Fahrzeughändler 
an die Leasinggesellschaft entspricht inhaltlich dem Beispiel 1 hiervor. Der An-
rechnungswert für das zugekaufte Motorfahrzeug wird nicht als Eintausch, 
sondern ebenfalls als Sonderzahlung bezeichnet.

	 Eintauschgeschäfte mit Leasinggesellschaften
	 Lieferant des Eintauschfahrzeuges ist in diesem Fall die Leasinggesellschaft 

(und nicht der Leasingnehmer). Wird der Wert des Eintauschfahrzeuges mit 
der Lieferung des neuen Fahrzeuges verrechnet, kann die Verrechnung mit der 
selben Faktura vorgenommen werden.
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Beispiel
Auszug einer Rechnung des Motorfahrzeughändlers A  
an die Leasinggesellschaft X:

Preis Neuwagen gemäss Vertrag			   Fr.	 30‘000
+ 7,6% MWST			   Fr.	 2‘280
Verkaufspreis inkl. 7,6% MWST			   Fr.	  32‘280

Eintausch:
Occasionswagen (Marke, Typ, Stamm-Nr.)
Preis inkl. 7,6% MWST			   Fr.	 8‘000
Aufpreis			   Fr.	 24‘280

abzüglich:
Sonderzahlung	 Fr.	 10‘000
Kaution	 Fr.	 2‘330
1. Leasingrate	 Fr.	 950	 Fr.	 13’280
Restguthaben			   Fr.	 11‘000

	 Schlussabrechnung bei Fahrzeugrückgaben
	 Unabhängig vom Grund der Rückgabe – vorzeitige Vertragsauflösung oder 

Vertragsablauf – wird das Motorfahrzeug im Normalfall dem Motorfahrzeug-
händler zu Handen der Leasinggesellschaft übergeben. Der Motorfahrzeug-
händler überprüft den Zustand des Fahrzeuges und füllt ein Übergabeproto-
koll aus, aufgrund dessen die Leasinggesellschaft dem Leasingnehmer allen-
falls eine Rechnung zur Begleichung von entstandenen Schäden oder gefahre-
nen Mehrkilometern stellt. Das Fahrzeug wird anschliessend durch die 
Leasinggesellschaft veräussert. Käufer können Motorfahrzeughändler, der 
Leasingnehmer oder Dritte sein.

	 Das vom Motorfahrzeughändler erstellte Übergabeprotokoll gilt nicht als 
Rechnung des Motorfahrzeughändlers für allfällige Instandstellungskosten. 
Wird der Rücknahmewert infolge Beschädigung des Fahrzeuges reduziert, 
sind zwei Vorgehensweisen möglich:
•	 die Leasinggesellschaft setzt den Rücknahmewert aufgrund des vom Mo-

torfahrzeughändler mitgeteilten Minderwertes herab oder

•	 die Leasinggesellschaft fakturiert den vollen Rücknahmewert und der Mo-
torfahrzeughändler stellt im Umfang der Instandstellungskosten eine Ge-
genrechnung. Die vom Motorfahrzeughändler der Leasinggesellschaft in 
Rechnung gestellten Reparaturkosten sind zum Normalsatz steuerbar.
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	 Mehr- und Minderpreise bei Leasingende�

	 Insbesondere beim Motorfahrzeugleasing kommt es oft vor, dass allfällige 
Mehr- und Minderwerte dem Leasingnehmer nicht durch die Leasinggesell-
schaft belastet beziehungsweise gutgeschrieben werden. Vielmehr übernimmt 
der Motorfahrzeughändler das Fahrzeug von der Leasinggesellschaft zu einem 
bestimmten Wert. Der Wert, den die Leasinggesellschaft in Rechnung stellt, ist 
bei ihr zum Normalsatz steuerbar. Der Motorfahrzeughändler kann auf diesem 
Wert grundsätzlich den Vorsteuerabzug geltend machen oder diesen Wert bei 
der Margenbesteuerung berücksichtigen.

	 Stellt nun der Motorfahrzeughändler dem Leasingnehmer im eigenen Namen 
Rechnung für einen allfälligen Minderwert, unterliegt dieses Entgelt der 
MWST zum Normalsatz.

	 Erstellt der Motorfahrzeughändler dem Leasingnehmer eine Gutschrift für ei-
nen allfälligen Mehrwert, handelt es sich um einen Teil des Fahrzeugeinkaufs. 
Der Betrag, der dem Leasingnehmer bezahlt wird, darf also bei der Margenbe-
steuerung berücksichtigt werden.

	 Kommt die Margenbesteuerung zur Anwendung, darf sowohl für die Ein-
kaufsrechnung als auch für die Abrechnung über den Mehrwert kein Vorsteu-
erabzug geltend gemacht werden.

	 Beispiele
	 Beim Leasingende ist die Garage A verpflichtet, von der Leasinggesellschaft X 

das Fahrzeug zum Preis von 10‘000 Franken (inkl. 7,6% MWST) zu überneh-
men. Da das Fahrzeug in besserem Zustand ist als angenommen (Marktwert 
von 12‘000 Franken), zahlt die Garage A dem Leasingnehmer Y noch 2‘000 
Franken aus. Später verkauft die Garage A das Fahrzeug für 15‘000 Franken 
margenbesteuert. Massgebend für die Margenbesteuerung ist der Einkaufs-
preis von 10‘000 Franken zuzüglich Mehrwert von 2‘000 Franken, somit der 
Marktwert von 12‘000 Franken.

	 Beim Leasingende ist die Garage A verpflichtet, von der Leasinggesellschaft X  
das Fahrzeug zum Preis von 10‘000 Franken (inkl. 7,6% MWST) zu überneh-
men. Da das Fahrzeug in schlechterem Zustand ist als angenommen (Markt-
wert von 9‘000 Franken), muss der Leasingnehmer Y der Garage A noch 
1‘000 Franken nachzahlen. Die Garage A versteuert dieses Entgelt zum Nor-
malsatz. Später verkauft sie das Fahrzeug für 11‘000 Franken margenbesteu-
ert. Massgebend für die Margenbesteuerung ist der Einkaufspreis von 10‘000 
Franken und nicht der Marktwert von 9‘000 Franken.

�	���������������������������������     Praxisänderung per 1. Januar 2008
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2.	 Bei unbeweglichen Gegenständen (Gebäude, Teile davon oder Grund
stücke) ist immer als Lieferung steuerbar:
a.	 Die Vermietung von Messestandflächen und einzelner Räume in Messe- 

und Kongressgebäuden;

b.	 Die Vermietung von nicht im Gemeingebrauch stehenden Plätzen für das 
Abstellen von Fahrzeugen, d.h. von privaten Parkplätzen oder Plätzen in 
Parkhäusern von Privaten und Gemeinden (Z 671), sofern es sich dabei 
nicht um eine unselbständige Nebenleistung zu einer von der MWST aus-
genommenen Immobilienvermietung handelt.  
Die Vermietung von Parkhäusern (oder einzelnen Etagen) ist hingegen von 
der MWST ausgenommen, sofern der Vermieter nicht auch Betreiber der 
Parkplätze ist. Es besteht jedoch die Möglichkeit der Option. Der Betreiber 
seinerseits hat die Vermietung der einzelnen Parkplätze grundsätzlich zu 
versteuern, ausser es handle sich um eine unselbständige Nebenleistung 
zu einer von der MWST ausgenommenen Immobilienvermietung. 
Näheres dazu in der Broschüre Liegenschaftsverwaltung / Vermietung und 
Verkauf von Immobilien;

c.	 Die Vermietung und Verpachtung von fest eingebauten Vorrichtungen und 
Maschinen, die zu einer Betriebsanlage gehören; 
Werden jedoch ganze Gebäude (oder Gebäudeteile) mit solchen Vorrich-
tungen und Maschinen zur alleinigen Benutzung vermietet/verpachtet, 
sind die betreffenden Umsätze von der MWST ausgenommen. (Ebenfalls 
von der MWST ausgenommen ist die Vermietung von Sportanlagen sowie 
von fest eingebauten Vorrichtungen und Maschinen, die zu einer Sportan-
lage gehören);

d.	 Die Vermietung von Schliessfächern (s. Beispiele unter Z 673).

3.	 In Bezug auf die von der MWST ausgenommenen Vermietungen/Überlassun-
gen zum Gebrauch oder zur Nutzung von unbeweglichen Gegenständen so-
wie die Option siehe Z 580 ff. und Z 668 -674.
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4. Kapitel
	

	 Dienstleistungen im Inland
Der Gesetzgeber sieht davon ab, detailliert aufzuzählen oder positiv zu umschrei-
ben, welche Leistungen er unter die steuerbaren Dienstleistungen subsumiert. 
Ausgangspunkt bildet vielmehr der Grundgedanke, dass prinzipiell alle gegen Ent-
gelt erbrachten Leistungen (Lieferungen und Dienstleistungen) steuerbar sind, es 
sei denn, es greife eine Ausnahmebestimmung nach Z 581 - 682e oder es liege 
ein Steuerbefreiungstatbestand vor.

Ferner handelt es sich beim nachfolgend definierten Dienstleistungsbegriff um ei-
nen sogenannten Auffangtatbestand, der jene steuerbaren Leistungen erfasst, die 
unter keine andere Gesetzesbestimmung (v.a. nicht unter den Begriff der Liefe-
rung) fallen. In diesem Gesamtzusammenhang sind auch Z 512 ff. zu sehen, die  
– falls die dort umschriebenen Voraussetzungen zutreffen – den Bezug von 
Dienstleistungen von Unternehmen mit Sitz im Ausland besteuern. Als Dienstlei-
stung gilt somit jede im Inland erbrachte Leistung, die keine Lieferung eines Ge-
genstandes ist.

	 Steuerbare Dienstleistungen
Grundsätzlich müssen die steuerpflichtigen Personen alle im Inland gegen Entgelt 
erbrachten Dienstleistungen versteuern, soweit sie nicht ausdrücklich von der 
MWST ausgenommen sind (Z 580 ff.). Bei der folgenden, nicht abschliessenden 
Aufzählung von Leistungen handelt es sich in der Regel um steuerbare Dienstlei-
stungen. Darunter finden sich jedoch auch steuerbare Lieferungen. Näheres zur 
Abgrenzung zwischen Lieferungen und Dienstleistungen geht aus dem Merkblatt 
Grenzüberschreitende Dienstleistungen hervor.

I.	 Die Beförderung von Personen und Gegenständen, die Aufbewahrung von 
Gegenständen sowie alle Leistungen von Spediteuren
(Näheres dazu in den Broschüren Transportwesen, Transportunternehmungen des 
öffentlichen und des touristischen Verkehrs sowie Luftverkehr)

1.	 Beförderung von Personen und Gegenständen
	 Der MWST unterliegen alle Beförderungen von Personen und Gegenständen 

im Inland, die ein Unternehmen gegen Entgelt für einen Dritten ausführt. Un-
ter Beförderung ist die räumliche Fortbewegung von Personen und Gegen-
ständen zu verstehen. Sie wird vom Beförderungsunternehmen (z.B. SBB, die 
Schweizerische Post, Carunternehmen, Frachtführer) für Rechnung Dritter 
(Reisende, Auftraggeber, Absender) ausgeführt. Zur Abgrenzung, in welchen 
Fällen Beförderungsleistungen und wann Vermietungen/Vercharterungen vor-
liegen, siehe Z 51a sowie Broschüre Luftverkehr, Broschüre Reisebüros sowie 
Kur- und Verkehrsvereine und Broschüre Transportwesen. Die Regelungen zur 
möglichen Befreiung solcher Dienstleistungen sind in den erwähnten Broschü-
ren enthalten.
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	 Die Beförderung der Personen oder der Gegenstände muss eine selbständige 
Leistung sein, d.h. sie muss den wesentlichen Inhalt des Leistungsaustausches 
bilden und somit Hauptzweck der Tätigkeit sein. In diesem Falle ist sie auch 
dann zum Normalsatz steuerbar, wenn reduziert besteuerte Gegenstände be-
fördert werden.

	 Sind im Rahmen solcher Aufträge auch andere Leistungen zu erbringen (z.B. 
Umschlag von Gegenständen vom Schiff auf die Bahn oder von der Bahn ins 
Flugzeug, Verpacken von Gegenständen oder Ausbessern von Verpackungen, 
Absacken, Umpacken, Einpacken von Hausrat bei Wohnungsumzügen), sind 
diese Tätigkeiten untergeordnete Nebenleistungen zur Beförderung und des-
halb gleich wie diese zu versteuern.

	 Betreffend die Beförderung von Briefpost, die zu den reservierten Diensten im 
Sinne der Postgesetzgebung zählt, siehe Z 581 ff.

	 Beförderung als Nebenleistung
	 Ist die Beförderung nur Nebenleistung zu einer Hauptleistung (z.B. Lieferung 

von Gegenständen), bildet der für die Beförderung berechnete Betrag unab-
hängig davon, ob er gesondert fakturiert wird oder nicht, Teil des Entgelts für 
die Hauptleistung. Er ist steuerlich gleich zu behandeln wie die Hauptleistung 
(Z 240 ff.).

	
	 Beispiele

a.	 Ein Gemüsehändler stellt seinem Abnehmer die Fracht oder das Porto für 
eine Gemüselieferung separat in Rechnung. Dieser Betrag ist Teil des Ent-
gelts für die Gemüselieferung und somit zum reduzierten Satz steuerbar.

b.	 Die Beförderung des Reisegepäcks von Fahrgästen mit Bahn, Postauto, 
Schiff, Flugzeug usw., die im Personenfahrpreis eingeschlossen ist, gilt – 
auch im grenzüberschreitenden Verkehr – als untergeordnete Neben
leistung zur Personenbeförderung (siehe auch Broschüre Transportwesen).

2.	 Aufbewahrung von Gegenständen
	 Der MWST unterliegt jede Aufbewahrung von Gegenständen, die ein Unter-

nehmen für einen Dritten gegen Entgelt besorgt. Als Aufbewahrung gilt jede 
Übernahme zur Lagerung von Gegenständen, sei es für geschäftliche oder pri-
vate Zwecke (z.B. in Lagerhäusern, Kühlhäusern und -räumen, Silos, Spei-
chern, Werften, auf Lagerplätzen). Siehe zudem auch Z 673.

	 Eine von der MWST ausgenommene Vermietung eines Gebäudes (oder Ge-
bäudeteils) wird in der Praxis angenommen, wenn die betreffenden im Vertrag 
definierten Flächen allein durch den Mieter für eine bestimmte oder unbe-
stimmte Zeit genutzt werden. Das kommt etwa dadurch zum Ausdruck, dass
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–	 bei Gebäudeteilen/Flächen eine klare räumliche Trennung zu andern Be-
nutzern erkennbar ist (es findet eine feste Raum- oder Platzzuteilung 
statt);

–	 bei Flächen im Freien eine durch geeignete Massnahmen (z.B. Boden-
markierungen) klare Abgrenzung zu anderen Benutzern feststellbar ist;

–	 der Mieter jederzeit uneingeschränkten Zutritt hat.10

	 Wird die Aufbewahrung nicht für sich allein erbracht, sondern im Zusammen-
hang mit einer Lieferung oder Beförderungsleistung, gilt sie – unter Vorbehalt 
von Z 67 und 68 – als untergeordnete Nebenleistung. Der dafür verdeckt oder 
offen berechnete Betrag ist steuerlich gleich zu behandeln wie das Entgelt für 
die Lieferung oder Beförderung.

	 Die Aufbewahrungskosten bis zum ersten Bestimmungsort im Inland 
gehören zur Bemessungsgrundlage der MWST auf der Einfuhr. Daraus folgt, 
dass derartige, im Zusammenhang mit der Beförderung von Gegenständen 
zur Einfuhr erbrachte Aufbewahrungsleistungen als Nebenleistungen zur Be-
förderung gelten und demzufolge von der MWST im Inland befreit sind.

	 Als steuerbare Dienstleistung ist die Aufbewahrung jedoch dann zu behan-
deln, wenn sie am ersten Bestimmungsort im Inland (oder später) erfolgt. 
In diesem Fall gehört sie nicht zur Bemessungsgrundlage der MWST auf der 
Einfuhr.

	 Wird die Aufbewahrung im Rahmen eines Vertrages über die Beförde-
rung von Gegenständen ins Ausland erbracht (z.B. aufgrund eines Spediti-
onsvertrages), gilt sie als der Beförderung untergeordnete Nebenleistung 
und ist demnach von der MWST befreit.

	 Beispiel
	 Ein Spediteur erhält den Auftrag, einen Gegenstand von Zürich nach Dakar zu 

befördern. Weil das für die Spedition vorgesehene Schiff Rotterdam erst zwei 
Wochen nach Übergabe des Gegenstandes an den Spediteur verlässt, lagert 
dieser den Gegenstand für eine Woche in seinem inländischen Zwischenlager 
ein. Die Gesamtleistung des Spediteurs ist von der MWST befreit.

	 Anders verhält es sich, wenn die Aufbewahrung nicht im Rahmen des selben 
Vertrages erfolgt wie die Beförderung der Gegenstände ins Ausland.

	 Sind im Rahmen von Aufbewahrungsverträgen auch gewisse andere  
Leistungen zu erbringen (z.B. Umschlagen, Einfrieren, Begasen, Reinigen,  
Sortieren, Absacken), gelten sie als der Aufbewahrung untergeordnete  
Nebenleistungen.

10	�������������������  Praxispräzisierung
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3.	 Leistungen von Spediteuren und Frachtführern
	 Spediteure und Frachtführer, die selbst Beförderungen und Aufbewahrungen 

von Gegenständen besorgen, sind in der Regel schon aufgrund dieser Dienst-
leistungen steuerpflichtig. Der MWST unterliegen jedoch auch die übrigen von 
ihnen erbrachten und mit dem Transport und der Lagerung von Gegenstän-
den zusammenhängenden Leistungen. Dazu zählen beispielsweise die Besor-
gung von Formalitäten im Bereich des Export-, Import- und Transitverfahrens, 
die Verpackung, Versicherung und die Zollanmeldung.

	 Erbringt ein Spediteur bei der Einfuhr von Gegenständen Speditionsleistungen 
aufgrund eines mit seinem in- oder ausländischen Kunden abgeschlossenen 
Speditionsauftrags, sind die dafür berechneten Kosten Teil der Bemessungs-
grundlage für die von der EZV erhobene MWST auf der Einfuhr. Dies gilt insbe-
sondere auch für die Kosten bei der Zollanmeldung (Z 725).

	 Erteilt ein ausländischer Lieferant oder ein inländischer Importeur einem 
Frachtführer einen grenzüberschreitenden Frachtauftrag (vom Ausland ins In-
land), sind die dafür berechneten Kosten Teil der Bemessungsgrundlage für die 
von der EZV erhobene MWST auf der Einfuhr. Werden bis zum Ort, an dem 
dieser Auftrag endet, noch Nebenleistungen erbracht (z.B. Auflad, Umlad, 
Zollanmeldung), gehören diese Kosten ebenfalls zur Bemessungsgrundlage 
der MWST auf der Einfuhr (s. auch Z 725).

	 Sämtliche Leistungen eines Spediteurs oder Frachtführers, die dieser beim Ex-
port von Gegenständen im Rahmen des grenzüberschreitenden Fracht-/Spedi-
tionsauftrags erbringt, sind von der MWST befreit. Diese Steuerbefreiung er-
streckt sich ebenfalls auf die im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden 
Beförderungsleistungen durch Dritte im Inland erbrachten Beförderungen von 
Gegenständen, Nebentätigkeiten des Transportgewerbes sowie die Zollanmel-
dung. Näheres dazu, insbesondere zu den Voraussetzungen und Nachweisen, 
geht aus der Broschüre Transportwesen hervor.

II.	 Das Abtreten oder Einräumen von Immaterialgüter- und ähnlichen Rechten 
wie Urheber-, Patent-, Lizenz-, Marken-, Muster-, Modell-, Fabrikations-, 
Verlags-, Film- und Verwertungsrechte; Software-Leistungen; Datenverar-
beitungsleistungen; Betrieb von Datenbanken
1.	 Der MWST unterliegt unter anderem die Abtretung immaterieller Werte und 

Rechte, gleichgültig, ob sie in einer Urkunde verbrieft ist oder nicht. Darunter 
fällt die Einräumung des Rechts zur Verwertung, Vervielfältigung, Verbreitung 
oder Benützung (z.B. eines Fabrikationsverfahrens), so bei Fotografen, Film-
produzenten und -verleihern, Erfindern, Besitzern von Rechten an Marken, 
Mustern, Formeln und Verfahren. Ob der Leistungsempfänger von dem ihm 
übertragenen Recht oder dem Ergebnis der ihm erbrachten Leistung Gebrauch 
macht oder nicht, ist nicht von Bedeutung.
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	 Als Dienstleistungen zu versteuern sind alle Leistungen in den Bereichen Soft-
ware (z.B. Programmierung, Programminstallation über Fernleitung, Pro-
grammwartung, Beratung, Analyse, Organisation, Hot-Line-Service), Daten-
verarbeitung (einschliesslich Benützung eines Rechenzentrums über Fernlei-
tung), Betrieb von Datenbanken und Mailboxen, sofern kein Gegenstand 
abgeliefert wird. Andernfalls (z.B. wenn eine Software beim Auftraggeber 
vor Ort installiert wird) handelt es sich um steuerbare Lieferungen (s. Z 76).

	 In Bezug auf Journalisten und Schriftsteller siehe Broschüre Kultur.
	
2.	 Beispiele

–	 Ein Softwarehersteller verkauft Standardsoftware. Übermittelt er die Soft-
wareprodukte seinen Abnehmern (Käufern) über Datenfernleitung, han-
delt es sich um eine steuerbare Dienstleistung. Erfolgt die Abgabe jedoch 
in Form eines Gegenstandes (z.B. Magnetplatte, CD-ROM), liegt eine steu-
erbare Lieferung vor (Z 74).

–	 Ein Filmproduzent überträgt einem Verleiher für eine bestimmte Zeit und 
ein bestimmtes Gebiet die Vorführrechte an einem Unterhaltungsfilm und 
übergibt ihm das erforderliche Filmmaterial. Die Übergabe des Filmmateri-
als gilt als untergeordnete Nebenleistung der als Dienstleistung steuerba-
ren Überlassung der Vorführrechte. Dies gilt auch für das Verhältnis zwi-
schen dem Filmverleiher und den Kinobesitzern (bezüglich Ein- und/oder 
Ausfuhr von Filmen s. Merkblatt Grenzüberschreitende Dienstleistungen 
und Broschüre Kultur). Demgegenüber handelt es sich beim Verkauf oder 
bei der Vermietung von Filmen (z.B. durch Videotheken) um steuerbare 
Lieferungen (Z 620).

–	 Ein Videoproduzent stellt für ein Industrieunternehmen einen Werbefilm 
her und überträgt ihm das Recht für eine bestimmte Anzahl TV-Spots. Der 
Gesamtbetrag, den der Videoproduzent dem Auftraggeber für die Herstel-
lung des Videobandes und die übertragenen Rechte in Rechnung stellt, 
unterliegt der MWST zum Normalsatz.

III.	 Untersuchungen, Versuche, Forschungs- und Entwicklungsarbeiten,  
die beispielsweise auf die Herstellung von beweglichen  
und unbeweglichen Gegenständen oder auf die Schaffung  
immaterieller Güter nach Ziffer II hiervor ausgerichtet sind
(s. auch Broschüre Bildung und Forschung )

Bei Forschung und Entwicklung handelt es sich um technische oder wissen-
schaftliche Tätigkeiten. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass Fragen und Vor-
gänge in ihren Ursachen methodisch, objektiv und sachlich durchleuchtet, Zusam-
menhänge dargelegt und begründet werden. Es geht in erster Linie um die ge-
zielte Suche und das Erlangen neuer Erkenntnisse in einem bestimmten 
Fachbereich, vielfach bezogen auf ein ganz bestimmtes Objekt (z.B. Produkt,  
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Methode). Die identische Zielsetzung kann mitunter auch koordiniert in mehreren 
Fachbereichen angestrebt werden (sog. interdisziplinäre Forschung). Als Arten von 
Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten kommen namentlich Grundlagenfor-
schung, universitäre oder betriebliche Forschung sowie Ressortforschung in Be-
tracht. Darüber hinaus auch die angewandte Forschung, worunter die intellektu-
ell-schöpferische Auswertung von neuen Erkenntnissen obgenannter Art verstan-
den wird.

Näheres zu den beiden begrifflichen Abgrenzungen „wissenschaftliche For-
schungs- und Entwicklungsleistung/Beratungsleistung“ sowie „Forschungslei-
stung/Analyseleistung“ in der Broschüre Bildung und Forschung.

1.	 Solche Forschungs- und Entwicklungsleistungen unterliegen als Dienstleistun-
gen unter anderem dann der MWST, wenn der Leistungsempfänger oder sein 
Auftraggeber die Ergebnisse
a.	 mit der Absicht bestellt, einen Gegenstand herzustellen oder von einem 

Dritten herstellen zu lassen (z.B. Versuche mit Legierungen zwecks Eig-
nungsprüfung für den Flugzeugbau; Forschungs- und Entwicklungsarbei-
ten für den Maschinenbau), oder

b.	 für die Erlangung von Rechten (Patente, Marken, Muster, Modelle, Pläne, 
Formeln, Verfahren, Programme, Berechnungen usw.) zu verwenden be-
absichtigt (z.B. Versuche einer Materialprüfungsanstalt an einer neuen Art 
von Sicherheitsschloss, für das der Leistungsempfänger ein Patent erlan-
gen will).

	 In Bezug auf Beiträge zur Unterstützung der wissenschaftlichen Forschung 
und Entwicklung siehe Z 261.

	 Es ist steuerlich nicht von Bedeutung, ob das Ergebnis vom Auftraggeber in 
der Folge genutzt werden kann oder nicht.

2.	 Die Ergebnisse solcher Tätigkeiten, die dem Leistungsempfänger übergeben 
werden, können Gegenstände sein (z.B. Prototypen, Musterstücke) oder aus 
einem Bericht, einem Protokoll, einer Berechnung, einem Plan usw. bestehen. 
Zur Abgrenzung, ob es sich im Einzelfall um eine Lieferung oder Dienstleistung 
handelt, und was bei der Ein- und Ausfuhr zu beachten ist, siehe Merkblatt 
Grenzüberschreitende Dienstleistungen sowie Broschüre Bildung und For-
schung.

	 Bei vielen Verträgen im Bereich Beratung/Forschung/Analyse handelt es sich 
um gemischte Verträge, die sowohl Elemente des einen wie auch der anderen 
Bereiche aufweisen. Wie eine gemischte Dienstleistung zu beurteilen ist, 
hängt davon ab, welche Tätigkeit dabei im Vordergrund steht. Ist das von den 
Vertragsparteien grundsätzlich verfolgte Ziel beispielsweise eine Forschungs-
leistung, sind allfällige Beratungs- und Analyseelemente der Forschungs
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leistung unterzuordnen. Ist das grundsätzlich verfolgte Ziel hingegen eine Be-
ratungsleistung, sind allfällige Forschungs- und Analyseleistungen dieser Bera-
tungsleistung unterzuordnen. Es geht also nicht darum, selbständige Projekte 
anteilsmässig den verschiedenen Dienstleistungsarten zuzuordnen. Es ist im-
mer das Gesamtpaket ausschlaggebend (Z 357).11

IV.	 Architektur- und Ingenieurarbeiten, Leistungen von Geologen, Geometern 
und Vermessungsbüros
(siehe auch Broschüre Baugewerbe)

1.	 Zu versteuern sind unter anderem folgende gegen Entgelt für Dritte ausge-
führte Leistungen:
–	 Beratungen, Planungen;

–	 Begutachtungen: Solche gelten als Dienstleistung, wenn bewegliche oder 
unbewegliche Gegenstände bloss bewertet werden (z.B. Schätzen des 
Wertes einer Liegenschaft, von Briefmarken oder Schmuckstücken) und 
keine weiteren Leistungen (z.B. Prüfen der Funktionsfähigkeit eines be-
weglichen Gegenstandes oder einer Anlage, Behandlung und eigentliche 
Bearbeitung von Gegenständen) damit verbunden sind. Geht die „Begut-
achtung“ jedoch darüber hinaus, liegt eine Lieferung vor (Z 45);

–	 Ausarbeitung von Projekten, Plänen, Modellen, Kostenvoranschlägen, ein-
schliesslich der Übertragung von Urheberrechten an diesen Werken. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob und von wem das Projekt ausgeführt wird. Eine 
steuerbare Architektur- oder Ingenieurarbeit kann auch in der blossen 
Übertragung von Urheberrechten an Projekten, Plänen, Modellen usw. be-
stehen;

–	 Sondierungen, Bodenuntersuchungen, Abwasseruntersuchungen, Mes-
sungen, Vermessungen, Infrarot- und Messflüge, Photogrammetrie, Nach-
tragen des eidgenössischen Übersichtsplans, Erstellen von massstäblichen 
Plänen aufgrund von Fotografien, kartografische Arbeiten usw.;

–	 Vergabe von Arbeiten (z.B. Erstellen der Pflichtenhefte und Eingabeformu-
lare, Durchführung des Submissionsverfahrens, Nachrechnen der Offerten, 
Antragstellung für Vergebung der Arbeiten und Abfassen der Werkverträ-
ge) ausdrücklich im Namen und für Rechnung eines Dritten (z.B. Bau-
herrn);

–	 Anfertigung der für die Realisierung von Bauwerken erforderlichen Detail- 
und Ausführungspläne, ferner statische und hydraulische Berechnungen 
usw.;

11	������������������ Praxispräzisierung
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–	 Oberbauleitung und örtliche Bauleitung;

–	 Bauabrechnung und Erstellen von Plänen des ausgeführten Bauwerks.

2.	 Die den Bestellern in Rechnung gestellten Beträge für Nebenleistungen  
(z.B. für Mitarbeit beim Aufstellen des Raumprogrammes, Mitarbeit beim Lan-
derwerb, Bemühungen beim Baubewilligungs- und Einspracheverfahren) sind 
Teil des steuerbaren Entgelts.

	
3.	 Spezielle Fälle bei Architektur- und Ingenieurarbeiten:

a.	 Der Architekt oder Ingenieur hat das Honorar für seine Arbeit selbst dann 
zu versteuern, wenn das Projekt nicht ausgeführt wird oder wenn ihm die 
Architektur- oder Ingenieurarbeiten entzogen wurden.

b.	 Wettbewerbsarbeiten sind zu versteuern, wenn vom Veranstalter dafür ein 
Entgelt (z.B. in Form von Preisgeldern) bezahlt wird.

	
4.	 Zu versteuern sind auch:

–	 Marktpreisschätzungen;

–	 Expertisen über den Wert einer Liegenschaft oder über Mängel an  
Bauwerken;

–	 Gutachten für ein Gericht oder für eine andere Behörde (z.B. im Zusam-
menhang mit Expropriationen);

–	 Vermittlerprovisionen, beispielsweise für Materiallieferungen vom Fabri-
kanten oder Händler direkt an den Bauherrn oder für die Vermittlung eines 
Grundstücks oder einer Liegenschaft im Rahmen eines Liegenschaftenhan-
dels (mehr dazu in den Broschüren Liegenschaftsverwaltung / Vermietung 
und Verkauf von Immobilien und Baugewerbe).

	
V.	 Beratung, Begutachtung und Vertretung in juristischen, finanziellen, wirt-

schaftlichen und organisatorischen Belangen; Beurkundung von Rechtsge-
schäften einschliesslich jener durch Amtsnotare; Vermögensverwaltung; 
Buchführung, Bücherrevision und Sekretariatsarbeiten für Dritte
Jede steuerpflichtige Person, die solche Dienstleistungen für Dritte erbringt, 
hat das entsprechende Entgelt zu versteuern. Es kommt nicht darauf an, ob es 
sich beim Leistungserbringer beispielsweise um einen Rechtsanwalt, einen Treu-
händer, einen Notar, einen Unternehmensberater, eine Bank oder eine Versiche-
rungsgesellschaft handelt. Bei ausländischen Dienstleistungserbringern hat der 
inländische Dienstleistungsempfänger Z 512 ff. zu beachten. Näheres zu Dienst
leistungen im Zusammenhang mit Immobilien in der Broschüre Liegenschaftsver-
waltung / Vermietung und Verkauf von Immobilien. 
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Die nachfolgende Aufzählung der steuerbaren Dienstleistungen ist nicht ab-
schliessend.

a.	 Beratung, Begutachtung und Vertretung in juristischen, finanziellen, 
wirtschaftlichen und organisatorischen Belangen 
(siehe auch Broschüre Rechtsanwälte und Notare und bezüglich der Abgren-
zung zwischen Beratungs- und Bildungsleistungen Broschüre Bildung und  
Forschung)

	
	 Beispiele

–	 Rechtsberatung (in zivilrechtlichen, strafrechtlichen und öffentlich-rechtli-
chen Angelegenheiten, auch in Patent-, Marken-, Muster-, Modell- und 
Urheberrechtssachen);

–	 Steuerberatung;

–	 Kapitalanlageberatung (z.B. Planung einer Investition);

–	 Vermögensberatung (z.B. Beratung über eine Umdisposition von Vermö-
gensteilen);

–	 Beratung im Zusammenhang mit Anleihensemissionen;

–	 Unternehmens- und Betriebsberatung (z.B. Beratung über den Einsatz von 
EDV-Anlagen, über Personalfragen, auf dem Gebiet des Finanz- und Rech-
nungswesens, in arbeitstechnischen Fragen);

–	 Geschäftsführung für Dritte;

–	 Beratung betreffend Geschäftspolitik (Einkauf, Verkauf, Marketing, Diver-
sifikation z.B. des Verkaufs- oder Fabrikationsprogramms);

–	 Erstellen von Rechtsgutachten aller Art, von Gutachten in finanziellen, 
wirtschaftlichen und organisatorischen Angelegenheiten (s. auch Z 87);

–	 Schätzung des Wertes von beweglichen und unbeweglichen Gegen
ständen;

–	 Durchführung von Marktanalysen;

–	 Errichtung von Inventaren;

–	 Beratung betreffend Gesellschaftsgründungen, -umwandlungen usw.;

–	 Durchführung von Gesellschaftsgründungen und von Liquidationen, ins-
besondere von freiwilligen Versteigerungen (Näheres zu Auktionen unter 
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Z 204 ff. und in der Broschüre Auktionen, Handel mit Kunst- und ge-
brauchten Gegenständen);

–	 Tätigkeit als Willensvollstrecker, Durchführung von Erbteilungen;

–	 Vertretung von Parteien in allen gerichtlichen und aussergerichtlichen An-
gelegenheiten.

	 Die Ausübung von Funktionen der Schiedsgerichtsbarkeit gilt als hoheitliche 
Tätigkeit und ist daher nicht steuerbar. Der MWST unterliegt dagegen das Ent-
gelt aus der Vertretung vor dem Schiedsgericht. In Bezug auf Tätigkeiten im 
Rahmen oder gestützt auf das Bundesgesetz vom 11.4.1889 über Schuldbe-
treibung und Konkurs (SchKG, SR 281.1) siehe Merkblatt Betreibungs- und 
Konkursämter.

	 Die Tätigkeit von Verwaltungsräten, Stiftungsräten und ähnlichen Funktions-
trägern gilt als unselbständige Erwerbstätigkeit. Daraus folgt, dass das von 
diesen Funktionsträgern persönlich vereinnahmte Entgelt nicht der MWST un-
terliegt (immer steuerbar ist jedoch die Tätigkeit als Revisor, s. Z 126). Entspre-
chend kann auch kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden. Wird das Ho-
norar jedoch nicht an den betreffenden Funktionsträger ausgeschüttet, son-
dern an das Unternehmen, bei dem diese Person angestellt ist, handelt es sich 
beim Honorar um das Entgelt für eine zum Normalsatz steuerbare Dienst
leistung.

	 Sofern das Honorar zwar an den Verwaltungs- oder Stiftungsrat ausgeschüttet 
wird, dieser jedoch
–	 einen Teil- oder den Gesamtbetrag an seinen Arbeitgeber (juristische Per-

son, Gemeinwesen oder übrige Einrichtung des öffentlichen Rechts) abge-
ben muss (möglicherweise durch Lohnabzug) beziehungsweise

–	 als Einzelunternehmer oder
–	 als Gesellschafter in einer Personengesellschaft tätig ist,

	 gilt Folgendes:
	 Das Entgelt (Honorar) beziehungsweise der abgegebene Betrag unterliegt 

beim Arbeitgeber nicht der MWST. Es handelt sich nicht um einen Umsatz im 
Sinne der MWST. Auf der anderen Seite muss eine entsprechende Vorsteuer-
abzugskürzung vorgenommen werden (Z 860 ff.).

b.	 Beurkundung von Rechtsgeschäften
	 Steuerbar sind die Aufnahme und die Ausfertigung von Urkunden über 

Rechtserklärungen und Rechtsgeschäfte sowie über Tatsachen, aus denen 
Rechte abgeleitet werden (z.B. Beurkundung von Grundstückkaufverträgen, 
Eheverträgen, letztwilligen Verfügungen, Erbverträgen). Steuerbar sind solche 
Beurkundungen auch dann, wenn sie von einem Amtsnotar ausgeführt wer-
den.
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c.	 Vermögensverwaltung
	 Näheres dazu unter Z 643 ff. Bezüglich Verwaltung von Liegenschaften siehe 

Broschüre Liegenschaftsverwaltung / Vermietung und Verkauf von Immobilien.
	
d.	 Buchführung, Bücherrevision und Sekretariatsarbeiten für Dritte
	 Beispiele

–	 Eröffnung, Führung und Abschluss von Geschäftsbüchern des kaufmänni-
schen und betrieblichen Rechnungswesens einschliesslich Erstellung von 
Statistiken, Kostenabrechnungen, Budgets;

–	 Datenverarbeitungsleistungen (z.B. Fakturierungswesen, Verkaufsstatistik, 
Lagerbewirtschaftung, Lohnbuchhaltung);

–	 Erstellen von Abrechnungen aller Art (z.B. AHV, SUVA, MWST), siehe dazu 
auch Z 427;

–	 gesetzlich vorgeschriebene oder auf öffentlichem oder privatem Auftrag 
beruhende Prüfung der Buchführung, der Rechnungsabschlüsse, der  
Kalkulation und der kaufmännischen Betriebsorganisation von Unterneh-
men einschliesslich Berichterstattung;

–	 Empfang, Telefondienst, Korrespondenz.

VI.	 Personalverleih (Zurverfügungstellen von Arbeitskräften)
Als steuerbare Dienstleistung gilt grundsätzlich jedes entgeltliche Verleihen von 
Arbeitskräften, ungeachtet der Tätigkeiten, die sie ausführen (Ausnahmen s. 
Z 607 ff.).

VII.	 Gastgewerbliche Leistungen durch Abgabe von Ess- und Trinkwaren  
(Normalsatz) oder Beherbergung (Sondersatz)
(Näheres dazu in der Broschüre Hotel- und Gastgewerbe)

Die gastgewerblichen Leistungen unterliegen selbst dann der MWST, wenn sie ge-
genüber ausländischen Gästen erbracht werden.
–	 Ess- und Trinkwaren
	 Ist eines der nachfolgenden Kriterien erfüllt, gilt die Abgabe von Ess- und/oder 

Trinkwaren immer als gastgewerbliche Leistung (Normalsatz):
a.	 Konsumationsmöglichkeit an Ort und Stelle;
b.	 Zubereitung und/oder Servierleistung beim Kunden oder einem an-

deren von ihm bezeichneten Ort.

–	 Beherbergung (Sondersatz)
	 Siehe dazu Z 152 ff.
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1.	 Konsumationsmöglichkeit an Ort und Stelle
	 Die Konsumationsmöglichkeit an Ort und Stelle ist gegeben, wenn besondere 

Einrichtungen oder Vorrichtungen (z.B. Tische, Stehtische, Stühle, Bänke,  
Theke) für die Konsumation an Ort und Stelle bestehen.

	 Ob diese Einrichtungen dem Leistungserbringer gehören oder von einem Drit-
ten zur Verfügung gestellt werden und ob die Konsumationsmöglichkeit vom 
Kunden benützt wird oder nicht, ist nicht von Bedeutung. Ebenfalls unwesent-
lich ist, ob diese Einrichtungen oder Vorrichtungen ausreichen, um sämtlichen 
Kunden den Konsum an Ort und Stelle zu ermöglichen.

	 Gastgewerbliche Leistungen (auch bei Selbstbedienung) werden beispielswei-
se erbracht:
–	 in Hotels, Gasthöfen, Pensionen, Motels, Restaurants, Tea-Rooms, Ferien-

heimen, Studentenheimen, Internaten, Tagungszentren usw.;

–	 auf Campingplätzen (s. auch Broschüre Hotel- und Gastgewerbe);

–	 in Eisenbahnen (inkl. Minibar-Service), auf Schiffen, in Flugzeugen und in 
Cars;

–	 in Kasernen, Cafeterias (auch von Spitälern und Altersheimen), Mensen, 
Jugendherbergen, Clubhütten;

–	 durch Abgabe von Ess- und Trinkwaren aus Minibars in Hotelzimmern;

–	 in Festwirtschaften (Näheres zu Veranstaltungen von nicht gewinnstrebi-
gen Sportvereinen usw. unter Z 601);

–	 bei Hauslieferungen von Ess- und Trinkwaren, sofern diese beim Kunden 
oder an einem anderen von ihm bezeichneten Ort zubereitet beziehungs-
weise serviert werden.

	 Einrichtungen und Vorrichtungen, die bloss dem Verkauf von Gegenständen 
dienen (z.B. Verkaufstheken, Ablagebretter bei Kiosken, Marktständen), gel-
ten nicht als Konsumationsmöglichkeiten. Mehr dazu in der Broschüre Hotel- 
und Gastgewerbe.

2.	 Zubereitung und/oder Servierleistung beim Kunden
	 Eine gastgewerbliche Leistung liegt nach Z 140 vor, wenn der Leistungserbrin-

ger die Ess- oder Trinkwaren beim Kunden – oder an einem anderen von ihm 
bezeichneten Ort – zubereitet oder serviert.
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a.	 Zubereitung von Ess- oder Trinkwaren
	 Als Zubereitung gilt beispielsweise das Kochen, Kühlen, Erwärmen, Mixen, 

Rüsten, Mischen (z.B. von Salaten).

	 Nicht als Zubereitung gilt hingegen das blosse Bewahren der Temperatur 
konsumbereiter Ess- und Trinkwaren.

b.	 Servierleistung
	 –	 Bei Esswaren:

	 Unter Servierleistung ist beispielsweise das Anrichten von Esswaren auf 
Tellern, das Bereitstellen von kalten und warmen Buffets, das Eindec-
ken und Abräumen von Tischen und/oder das Bedienen der Gäste zu 
verstehen.

–	 Bei Getränken:
	 Eine Servierleistung ist unter anderem durch den Ausschank von Ge-

tränken in Gläsern, Tassen usw. und/oder durch das Bedienen der Gä-
ste gegeben.

	 Als Servierleistung gilt auch die Leitung oder Beaufsichtigung des Service- 
Personals sowie die Betreuung und Versorgung von Selbstbedienungsbuffets.

	 Beispiele von Zubereitung oder Servierleistung
–	 Lieferung eines Bauernbuffets durch einen Partyservice oder eines Schin-

kens durch einen Metzger, wobei den Gästen das Essen vom Leistungser-
bringer an Ort und Stelle auf die Teller angerichtet und/oder serviert wird;

–	 Kochen durch Störköche.

	 Nicht unter diese Regelung fallen und somit zum reduzierten Satz zu versteu-
ern sind
–	 der Verkauf von Esswaren und alkoholfreien Getränken über den Laden-

tisch oder an Marktständen usw., sofern keine Konsumationsmöglichkeit 
(Z 132 ff.) besteht;

–	 der Verkauf von Esswaren und alkoholfreien Getränken mit Selbstbedie-
nungsautomaten, sofern keine Konsumationsmöglichkeit (Z 132 ff.) be-
steht (bezüglich Getränke- und Lebensmittelautomaten für die Verpfle-
gung des Personals in nicht gastgewerblichen Betrieben s. Z 316).

	 Pauschalregelung beim Verkauf „über die Gasse“/„Take away“12

	 Bei Vorhandensein von Konsumationseinrichtungen dürfen gemischte Betrie-
be und Imbissbars/-stände sowie die Betreiber von Getränke-/Lebensmittel

12	 Praxisänderung in Kraft seit 1. Juli 2005
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automaten13 ihre zum Normalsatz steuerbaren gastgewerblichen Leistungen 
mit einer Pauschale abrechnen, sofern sie über nicht mehr als 20 Sitz- oder 
Stehplätze verfügen. Das Gleiche gilt beim Durchführen von bestimmten An-
lässen. Alle übrigen Verkäufe von Ess- und Trinkwaren „über die Gasse“/„Take 
away“ unterliegen grundsätzlich dem reduzierten Satz.

	 Diese Pauschalregelung hat den Vorteil, dass die organisatorischen Massnah-
men bei Verkäufen „über die Gasse“/„Take away“ nicht getroffen werden 
müssen.

 	
	 Die Anwendung der Pauschale ist freiwillig. Wenn sich eine steuerpflichtige 

Person für diese Vereinfachung entschliesst, ist diese Vorgehensweise wäh-
rend mindestens eines ganzen Geschäfts- oder Kalenderjahres anzuwenden.

 –	 Gemischte Betriebe
 	 Als gemischte Betriebe gelten beispielsweise Bäckereien, Metzgereien, 

Tankstellenshops, Lebensmittelverkaufsstellen in Bädern und auf Cam-
pingplätzen sowie Kiosks, bei denen der eigentliche Ladenumsatz im Ver-
gleich zum Take-away-Umsatz (zum unmittelbaren Konsum bestimmte 
Ess- und Trinkwaren) überwiegt. Das ist dann der Fall, wenn der Ladenum-
satz mehr als 50% des Gesamtumsatzes ausmacht.

 	
–	 Imbissbars/-stände
 	 Als Imbissbars/-stände gelten beispielsweise Wurst-, Kebab-, Pizza- oder 

Poulet-Lokalitäten (inkl. Getränkeverkauf), Imbissbars/-stände in Bädern 
oder auf Campingplätzen, deren Take-away-Umsatz mehr als 50% des 
Gesamtumsatzes beträgt.

 	
–	 Getränke-/Lebensmittelautomaten
 	 Die vorliegende Regelung gilt für sämtliche Arten von Getränke- und Le-

bensmittelautomaten, mit Ausnahme jener in Betrieben des Hotelgewer-
bes (inkl. Minibars) und in gastgewerblichen Betrieben mit mehr als 20 
Sitz- oder Stehplätzen.

 	
–	 Anlässe
 	 Unter dem Begriff „Anlässe“ sind Veranstaltungen aller Art zu verstehen, 

bei denen sich die Besucherinnen und Besucher während einer kurzen, 
vorbestimmten Zeit (in der Regel in der Pause) verpflegen können. Dazu 
gehören beispielsweise Film-, Theater- und Zirkusvorführungen, Konzerte, 
Shows und Sonderveranstaltungen wie Fussball- oder Eishockeyspiele, mit 
einem zeitlich festgelegten, programmmässigen Ablauf (Beginn, Pausen, 
Ende).

13	�������������������������������������������       Praxisänderung in Kraft seit 1. Januar 2007
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	 Anwendung der Pauschalregelung
	 Gemischte Betriebe
 	 Die zum Normalsatz steuerbaren Umsätze aus gastgewerblichen Leistungen 

können mit einer Steh- und/oder Sitzplatzpauschale von 60 Franken14 pro Tag 
(an dem der Betrieb geöffnet hat) und pro Platz ermittelt und versteuert werden.

 
	 Imbissbars/-stände, Getränke-/Lebensmittelautomaten und Anlässe
 	 In einem ersten Schritt werden die zum Normalsatz steuerbaren Umsätze aus 

dem Verkauf von alkoholischen Getränken, Raucherwaren und Ähnlichem 
aufgrund einer Zuschlagskalkulation ermittelt und versteuert. Voraussetzung 
dafür ist die Erfassung des entsprechenden Warenaufwandes auf separaten 
Konti. Die derart ermittelten Umsätze werden in einem zweiten Schritt vom 
Gesamtumsatz (für Ess- und Trinkwaren, Raucherwaren usw.) in Abzug ge-
bracht. Vom verbleibenden Umsatz sind bei Imbissbars/-ständen und Geträn-
ke-/Lebensmittelautomaten 50% zum Normalsatz und 50% zum reduzierten 
Satz, bei Anlässen 20% zum Normalsatz und 80% zum reduzierten Satz zu 
versteuern.

	
	 Zusätzliche Informationen zu Getränke- und Lebensmittelautomaten  

unter Z 316.

3.	 Beherbergung (Sondersatz)
	 Als zum Sondersatz steuerbare Beherbergungsleistungen, die durch Hotel- 

und Kurbetriebe sowie durch die Parahotellerie erbracht werden, gelten die 
Vermietung von Wohn- und Schlafräumen an Gäste (Zimmer, Appartements, 
Suiten usw.), die Vermietung von Campingplätzen sowie die Vermietung von 
Ferienhäusern und -wohnungen, dies unabhängig von der Dauer der Vermie-
tung, solange kein zivilrechtlicher Wohnsitz begründet wird.

	 Beispiele
–	 Beherbergung in Hotels, Ferienhäusern und -wohnungen, Gästezimmern, 

benützungsbereit aufgestellten Wohnwagen und Zelten;

–	 Schlafgelegenheit in Massenlagern;

–	 Vermietung von Plätzen zum Aufstellen von Wohnmobilen, Wohnwagen 
und Zelten auf Campingplätzen mit besonderen Einrichtungen (z.B. Strom
anschluss, Toiletten-, Wasch-, Abwasch- und Duschräume);

–	 Beherbergung von Schülern in Internaten (s. auch Z 606).

	 Näheres zur steuerlichen Behandlung von Beherbergungsleistungen, insbe-
sondere zur Frage des anwendbaren Steuersatzes in der Broschüre Hotel- und 
Gastgewerbe.

14	���������������������������������     Praxisänderung per 1. Januar 2008
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4.	 Andere Leistungen
a.	 Nebenleistungen im direkten Zusammenhang mit der Beherbergung
	 Folgende Leistungen gehören ebenfalls zu den zum Sondersatz steuerba-

ren Beherbergungsleistungen, auch wenn sie separat fakturiert werden: 
Beleuchtung, Stromlieferung, beispielsweise für Wohnmobile und Wohn-
wagen, Radio- und TV-Benutzung (ohne Pay-TV), Zugang in das Internet 
(ohne Benutzungsgebühren), Beheizung, Kalt- und Warmwasser, Bad, Du-
sche, Reinigen und Aufräumen der Zimmer und Wohnungen, Schuhput-
zen, Zurverfügungstellen von Bettwäsche, Handtüchern usw., einschlies-
slich Waschen. Benützung der sanitären Anlagen (ohne Waschmaschine) 
auf Campingplätzen sowie Entsorgung von Abwasser und Kehricht.

	 Über die erweiterten Nebenleistungen gibt die Broschüre Hotel- und Gast-
gewerbe Auskunft.

b.	 Musikvorführungen; Automaten für Musik, Geld- und Geschicklichkeits-
spiele (s. auch Broschüre Hotel- und Gastgewerbe)

	 Wird für Musikvorführungen (Konzerte, Diskotheken) ein besonderes Ent-
gelt (z.B. durch Abgabe von Billetten) verlangt, ist dieses Entgelt von der 
MWST ausgenommen (Z 616 und 621 ff.).

	 Näheres dazu in der Broschüre Kultur.

c.	 Sportgeräte; Sport- und andere Einrichtungen
	 Siehe Broschüre Hotel- und Gastgewerbe.

d.	 Kurtaxe
	 Ist der Gast nach den örtlichen Bestimmungen abgabepflichtig und wird 

ihm die effektive Taxe vom gastgewerblichen Betrieb gesondert in Rech-
nung gestellt, gehört der entsprechende Betrag nicht zum Entgelt. In allen 
anderen Fällen ist die Taxe als Kostenfaktor für die Beherbergungsleistung 
zu versteuern. Näheres zur Kurtaxe sowie zu anderen Tourismusabgaben 
in der Broschüre Reisebüros sowie Kur- und Verkehrsvereine.

e.	 Gastgewerblicher Betrieb mit Kiosk
	 Betreibt ein gastgewerblicher Betrieb einen organisatorisch abgetrennten 

Kiosk für den Verkauf über die Gasse, gelten für den Kiosk die Steuersätze 
für Lieferungen, nämlich der reduzierte Satz für alkoholfreie Getränke, Ess-
waren sowie gewisse Zeitungen, Zeitschriften und Bücher, der Normalsatz 
für alle übrigen Gegenstände.

	 Wann eine organisatorische Trennung vorliegt, geht aus der Broschüre  
Hotel- und Gastgewerbe hervor.
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f.	 Spitäler, Alters-, Wohn- und Pflegeheime
	 Weder als Beherbergungs- noch als sonstige gastgewerbliche Lei-

stung gilt die Beherbergung und Verpflegung von Patienten in Spitälern 
sowie von Heimbewohnern in Alters-, Wohn- und Pflegeheimen, soweit 
sie im Pensionspreis enthalten sind (Z 582 und 599).

g.	 Saalvermietung
	 Das Entgelt aus der Vermietung von Räumlichkeiten (z.B. Saal, Konferenz- 

Schulungsräume oder Küche) im Gastgewerbe unterliegt der MWST zum 
Normalsatz (z.B. Vermietung von Räumen an Veranstalter von Lottos). Als 
gastgewerbliche Betriebe gelten Unternehmen, deren Hauptzweck in der 
Erbringung von gastgewerblichen Leistungen besteht oder bei denen 
mehr als 10% des Gesamtumsatzes aus solchen Leistungen stammt.

VIII.	 Leistungen der Coiffeure und Kosmetiker
1.	 Herren- und Damencoiffeure müssen alle Einnahmen aus Arbeiten, die der 

Haar-, Kopf- oder sonst wie der Körperpflege dienen, zum Normalsatz ver
steuern. Dazu gehört beispielsweise auch das Auflegen von Kompressen, 
Kopfhautmassage, Manicure; Ein- und Ausfrisieren von Postiches. Ferner sind 
die Verkäufe von Gegenständen aller Art (z.B. Parfums, Kosmetika) als Liefe-
rungen zu versteuern.

2.	 Kosmetiker müssen alle Einnahmen aus Arbeiten, die der Pflege und der Ver-
schönerung des Gesichts und des Körpers dienen, zum Normalsatz versteuern. 
Dazu gehören beispielsweise Haarentfernung, Schlankheitsbehandlungen, 
Aufsetzen künstlicher Nägel, kosmetische Massagen, Behandlung von Haut-
unreinheiten, Aufsetzen künstlicher Wimpern, kosmetische Fusspflege. Ferner 
sind die Verkäufe von Gegenständen aller Art als Lieferungen zu versteuern.

IX.	 Leistungen, die der Werbung oder der Bekanntmachung  
ohne Werbezweck dienen
1.	 Darunter fallen vorab die Leistungen der Werbeagenturen, Reklameberater 

und Grafiker. Ferner Leistungen der Werbefilmproduzenten, der Mode-, Indu-
strie- und Werbefotografen, der Archivfotografen (Bilderdienste), Texter, 
Zeichner, Designer, Annoncenbüros usw. In diesem Zusammenhang gilt es zu 
beachten, dass sich unter solchen Leistungen oftmals auch Lieferungen fin-
den. Näheres dazu im Merkblatt Grenzüberschreitende Dienstleistungen.

	 Steuerbar sind nicht nur Leistungen, die der Werbung dienen (z.B. Werbung 
für Geschäftszwecke, für politische, gemeinnützige oder karitative Zwecke), 
sondern auch blosse Bekanntmachungsleistungen, die keinen Werbecharakter 
haben (z.B. amtliche Publikationen, Stellenausschreibungen). Die Herausgeber 
von Zeitungen und die Inseratevermittler müssen somit nicht unterscheiden, 
welchen Zwecken ein Inserat dient. Alle Einnahmen für Inserate sind zum Nor-
malsatz steuerbar. Dies unabhängig davon, ob sie im Inserate- oder im Textteil 
erscheinen.
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2.	 Für die Steuerbarkeit der Werbe- und Bekanntmachungsleistungen ist es uner-
heblich, welcher Mittel sich der Leistungserbringer bedient. Es kann sich somit 
um Leistungen grafischer, zeichnerischer, fotografischer, filmischer oder aku-
stischer Art handeln. Zudem spielt auch die Form, in welcher das Ergebnis der 
Leistung abgegeben oder verbreitet wird, keine Rolle (z.B. Abgabe auf körper-
lichen Trägern, Übermittlung über Fernleitung, Telefax, Internet, E-Mail, Aus-
strahlung über Radio oder Fernsehen, Verbreitung über Lautsprecher, Leucht-
anzeigen).

3.	 Der MWST unterliegen insbesondere:
a.	 Beraten über die Möglichkeiten der Werbung oder Bekanntmachung; 

Wahl, Ausgestalten und Einsatz der Werbemittel (z.B. über Marketingkon-
zept, Inseratengestaltung; Farbe und Form von Verpackungen; Form, 
Grösse, Farbe und Art der Buchstaben für Firmenanschriften).

b.	 Planen; Vermitteln der Lieferungen und Dienstleistungen ausdrücklich im 
Namen und für Rechnung eines Dritten (Z 192 ff.).

c.	 Ausarbeiten von Vorschlägen, Entwürfen und Vorlagen aller Art. Die im-
materiellen Leistungen für Werbe- und Bekanntmachungszwecke (z.B. 
Herstellung von Skizzen, Entwürfen, Plänen, Modellen, Maquetten, Dreh-
buchmanuskripten, einschliesslich aller Rechte der Nutzung und Verbrei-
tung) sind in gleicher Weise zu versteuern wie die Lieferungen reproduzier-
barer Vorlagen (z.B. Dias, Reinzeichnungen, Fotolithos, Satz).

	 Um eine steuerbare Werbeleistung handelt es sich auch dann, wenn aus-
schliesslich Urheberrechte, beispielsweise an Vorlagen oder Konzepten für 
die Werbung, übertragen oder auf weitere Verwendungen ausgedehnt 
werden.

d.	 Verbreiten von Anzeigen (Inseraten), Plakataushang, Flaggenwerbung, In-
formationstafel- und Leuchtwerbung usw. Das für sich allein erbrachte 
Aufkleben von Plakaten und die Lieferung von Werbemitteln als solche 
(Leuchtschriften, Plakate, Werbetafeln) stellen hingegen steuerbare Liefe-
rungen dar.

e.	 Mitteilen von Adressen über Datenfernleitungen (erfolgt die Ablieferung 
der Adressen auf Datenträgern aller Art, liegt eine Lieferung vor), Versen-
den von Werbemitteln und Trägern von Bekanntmachungen, einschlies-
slich Nebenleistungen (z.B. Beschaffung von Adressmaterial, Adressieren 
von Briefumschlägen, Versandkarten oder Etiketten, Sortieren und Verpac-
ken des Materials). Siehe jedoch auch Z 47.

f.	 Vertragen von Gegenständen aller Art, beispielsweise Drucksachen, Wa-
renmuster, Zeitungen und Zeitschriften, durch Verträgerorganisationen 
(Z 59 ff.).
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g.	 Werbevorführungen in Kinos, in Unterhaltungsstätten, auf Sportplätzen 
usw.

h.	 Gestalten und Dekorieren von Schaufenstern, Verkaufs- und Ausstellungs-
räumen, Messeständen usw. Solche Leistungen gelten als Lieferungen.

i.	 Erteilen der Erlaubnis zur Werbung an beweglichen und unbeweglichen 
Gegenständen. Das blosse Anbringen von Schriften oder anderen Mitteln 
der Werbung qualifiziert sich hingegen als Lieferung.

k.	 Leistungen von Stylisten aller Art (einschliesslich Hairstylisten und  
Visagisten).

l.	 Werbe- und Bekanntmachungsleistungen für Sponsoren (mehr dazu in der 
Broschüre Bildung und Forschung sowie unter Z 412 ff.).

m.	 Marktforschungen.

n.	 Product Placement.15

X.	 Leistungen der Radio- und Fernsehgesellschaften  
sowie von Kabelnetzbetreibern
(Näheres dazu in der Broschüre Telekommunikation)

1.	 Die Einnahmen der Radio- und Fernsehgesellschaften (einschliesslich des Bun-
desamtes für Kommunikation/BAKOM) aus Zuhörer- und Zuschauergebühren 
sind zum reduzierten Satz steuerbar (Z 336). Alle übrigen Einnahmen, insbe-
sondere aus der Verschaffung von Rechten (z.B. Reproduktionsrechte), aus 
Werbeleistungen (Werbespots, Sponsoring von Sendungen) und aus Lieferun-
gen von Gegenständen (z.B. Ton- und Bildträger), unterliegen der MWST zum 
Normalsatz.

2.	 Nicht als Leistungen von Radio- und Fernsehgesellschaften gelten die Leistun-
gen der Kabelnetzbetreiber. Deren Leistungen an die Abonnenten (ver-
rechnet in einmaligen Anschlussbeiträgen und wiederkehrenden Benutzungs-
gebühren) gelten grundsätzlich als Telekommunikationsdienstleistungen 
und unterliegen der MWST zum Normalsatz.

	 Das für Produzenten von Radio- und Fernsehsendungen oder für Dritte vor-
genommene Umschalten auf zuschauer- oder zuhörerorientierten Werbe-
blocks qualifiziert sich bei den Kabelnetzbetreibern als Dienstleistung im Be-
reich der Werbung. Das dafür vereinnahmte Entgelt unterliegt der MWST zum 
Normalsatz.

15	������������������ Praxispräzisierung
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XI.	 Dienstleistungen von Reisebüros
(siehe Broschüre Reisebüros sowie Kur- und Verkehrsvereine und bezüglich des 
Verkaufs von Flugscheinen zusätzlich Broschüre Luftverkehr)

Reisebüros oder andere Dritte (Unternehmen, Veranstalter) verkaufen ganze Rei-
searrangements (Pauschalreisen) oder einzelne Komponenten zu einer Reise, sei 
es nun als Tour-Operator (Organisator von Reisen) oder als Retailer (Wiederverkäu-
fer von Pauschalarrangements).

1.	 Verkauf von Inlandreisen
	 Der Verkauf von Inlandreisen ist zu versteuern.

	 Beispiel
	 Ein Retailer verkauft Skiferien in Gstaad. Der dem Kunden fakturierte Betrag 

ist zu versteuern.

2.	 Verkauf von Auslandreisen
	 Von der MWST befreit sind im eigenen Namen erbrachte Leistungen von Rei-

sebüros, soweit sie Lieferungen und Dienstleistungen Dritter in Anspruch neh-
men, die von diesen im Ausland erbracht werden.

	 Beispiel
	 Ein Tour-Operator verkauft Badeferien in Griechenland ab Zürich-Flughafen. 

Das gesamte Entgelt ist von der MWST befreit.

3.	 Verkauf von Reisen im In- und Ausland
	 Bei diesen Umsätzen ist nur jener Teil der Leistung des Reisebüros befreit, der 

auf die Umsätze im Ausland entfällt.

	 Beispiele
	 Ein Tour-Operator verkauft ein Europaarrangement an ein Reisebüro in Über-

see. Steuerbar ist in diesem Fall lediglich das Entgelt für die im Inland erbrach-
ten Leistungen.

	 Ein Tour-Operator verkauft Badeferien in Italien. Das Arrangement enthält die 
Busfahrt Bern-Rimini-Bern. Das auf die Inlandstrecke entfallende Entgelt ist zu 
versteuern.

4.	 Betreuung durch Reiseleiter16

 	 Sofern die Reiseleiter-Leistungen im Zusammenhang mit Auslandreisen durch 
das Reisebüro mit Sitz im Inland separat offeriert und/oder fakturiert werden, 
sind diese Leistungen unabhängig von ihrer Höhe zum Normalsatz steuerbar, 
sofern der Veranstalter Sitz im Inland hat und er nicht über eine Betriebsstätte 
im entsprechenden ausländischen Zielgebiet verfügt. Werden die Betreuungs-

16	������������������ Praxispräzisierung
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leistungen von einem Reisebüro mit Sitz im Inland bei Reiseleistungen im Aus-
land sowohl im Angebot (Ausschreibung, Katalog usw.) als auch auf der Rech-
nung an den Reisenden verdeckt eingerechnet – namentlich bei Pauschalrei-
sen – und betragen die Reiseleiter-Leistungen nicht mehr als 10% vom Preis 
für das Gesamtarrangement, sind diese an sich selbständigen Leistungen mit 
Anspruch auf Vorsteuerabzug nicht zu versteuern.

XII.	 Recycling/Entsorgung
Tätigkeiten auf dem Gebiet der Entsorgung sind vielfach im Zusammenhang mit 
Leistungen von Gemeinwesen von Bedeutung. Solche gegen Entgelt erbrachten 
Dienstleistungen (z.B. Kehrichtverbrennung, Abwasserreinigung) werden als be-
ruflich oder gewerblich taxiert und gelten somit als zum Normalsatz steuerbare 
Tätigkeiten. Daneben erbringen jedoch auch private Unternehmen (z.B. Autover-
wertungsbetriebe) Entsorgungsleistungen, die der MWST unterliegen.

Steuerbar sind zudem die Verkäufe von Entsorgungsmarken und gebührenpflich-
tigen Kehrichtsäcken (mehr dazu in der Broschüre Gemeinwesen). Werden beim 
Verkauf von Gegenständen die Kosten für deren spätere Entsorgung mitverrech-
net, bildet diese Recyclinggebühr einen Kostenfaktor zur mehrwertsteuerlichen 
Lieferung. Sie ist zum gleichen Steuersatz steuerbar wie die Lieferung.

XIII.	 Entgeltliches Unterlassen einer Handlung sowie entgeltliches Dulden einer 
Handlung beziehungsweise eines Zustandes
Solche Leistungen sind steuerbar. Darunter fallen insbesondere die gegen Entgelt 
eingegangenen Verpflichtungen, keine konkurrenzierenden Tätigkeiten auszu-
üben oder bestimmte Handlungen zu unterlassen (z.B. Verzicht auf ein Vorkaufs-
recht). Bezüglich Schadenersatz siehe Z 403 ff.

XIV.	 Vermittlungsleistungen
Die Vermittlung (= direkte Stellvertretung) von Gegenständen und Dienstleistun-
gen gilt selbst als Dienstleistung. Unter welchen Voraussetzungen von einer Ver-
mittlungsleistung ausgegangen wird, geht aus Z 192 ff. hervor.

Ob eine Person dem Abnehmer gegenüber eine Leistung im eigenen oder frem-
den Namen erbringt, ist für die Zuordnung des Umsatzes von besonderer Bedeu-
tung. Kommt ein Umsatzgeschäft (Lieferung oder Dienstleistung) nicht direkt zwi-
schen dem Leistungserbringer (Vertretener) und seinem Abnehmer (Dritter) zu-
stande, sondern wirkt ein Vermittler (Vertreter) mit, ist für die Zuordnung des aus 
dem Grundgeschäft erzielten Umsatzes zu unterscheiden, ob der Vertreter als di-
rekter oder indirekter Stellvertreter auftritt. Bei der direkten Stellvertretung gilt 
beim Vertreter bloss die ihm verbleibende Provision (Z 192), bei der indirekten 
Stellvertretung hingegen der aus dem Geschäft mit dem Dritten erzielte Umsatz 
als Entgelt (Z 190).
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5. Kapitel
Gemeinsame Bestimmungen für Lieferungen  
und Dienstleistungen

I.	 Handeln im eigenen und fremden Namen
(Näheres dazu in der Broschüre Auktionen, Handel mit Kunst- und gebrauchten 
Gegenständen)

1.	 Tritt der Vertreter (B), der für Rechnung des Vertretenen (A) eine Lieferung 
oder eine Dienstleistung an den Dritten (C) ausführt,

–	 im eigenen Namen oder
–	 nicht ausdrücklich im Namen des Vertretenen (A)

	 auf, handelt es sich um eine indirekte Stellvertretung, d.h. sowohl zwischen A 
und B als auch zwischen B und C liegt eine Lieferung oder eine Dienstleistung 
vor.

1.	 Lieferung/	 2.	Lieferung/
	 Dienstleistung 		  Dienstleistung
	 A	 B		  C	

(Vertretener) 	 (Vertreter) 	 (Dritter)
		  handelt gegenüber dem C
		  nicht ausdrücklich
		  im Namen des A

2.	 Ist B als Verkaufskommissionär tätig, d.h. im eigenen Namen, jedoch für 
Rechnung von A, gilt die Lieferung zwischen dem Kommittenten (A) und dem 
Kommissionär (B) erst in dem Zeitpunkt als erbracht, in welchem der Kommis-
sionär (B) entweder den Gegenstand an einen Dritten (C) weitergeliefert oder 
den Selbsteintritt (Übernahme auf eigene Rechnung) erklärt hat.

	 Bei der Lieferung des Kommittenten (A) an den Kommissionär (B) und von die-
sem an den Dritten (C) handelt es sich um je separate Umsatzgeschäfte. Steu-
erbarer Umsatz beim Kommittenten ist das Entgelt aus der Lieferung an den 
Kommissionär. Steuerbarer Umsatz bei diesem ist das Entgelt aus der Liefe-
rung an den Dritten.
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	 Ebenfalls zwei Lieferungen liegen im Falle einer Einkaufskommission  
(Art. 425 OR) vor.17

1.	 Lieferung	 2.	Lieferung			 
	 A	 B		  C	

(Kommittent) 	 (Verkaufs-	 (Dritter)
		  kommissionär)
		  Weiterlieferung von B an C 
		  oder Selbsteintritt von B
		  löst Lieferung von A an B aus

3.	 Tritt B als blosser Vermittler von Leistungen auf, entsteht das Austausch
verhältnis direkt zwischen dem Vertretenen (A) und dem Dritten (C). Zu ver-
steuern ist beim Vertreter (B) bloss die ihm verbleibende Provision. Voraus
setzung für das Vorliegen einer direkten Stellvertretung ist ein ausdrückliches 
Handeln des Vertreters (B) im Namen und für Rechnung des Vertretenen (A).

 	 Obwohl Artikel 11 MWSTG ausdrücklich nur von der Vertretung des Leistungs
erbringers spricht, ist gestützt auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung 
auch die Vertretung des Leistungsempfängers (und nicht nur des Leistungs
erbringers) möglich.18

A 			   C
(Vertretener) 	 Lieferung/ 	 (Dritter)
		  Dienstleistung
		  Vermittlungsleistung (Dienstleistung)

B (Vertreter)

	 Ein ausdrückliches Handeln im fremden Namen setzt voraus, dass
–	 aus der Gesamtheit der relevanten Unterlagen eindeutig hervorgeht, dass 

der Vertrag direkt zwischen dem Vertretenen (A) und dem Dritten (C) zu-
stande gekommen und abgewickelt worden ist;

 
–	 der Vertreter (B) dem Dritten (C) gegenüber keine Leistungen erbringt oder 

für die Leistung der einen oder anderen Vertragspartei nicht einstehen 
muss (der Vertreter trägt kein Delkredererisiko, gewährt keine Garantie 
usw.);

 
–	 der Geschäftsfall korrekt, d.h. insbesondere beim Vertreter (B) bloss die 

Provision erfolgswirksam verbucht wird;

17	������������������ Praxispräzisierung
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 –	 der Vertretene (A) für den Dritten (C) erkennbar ist und aus der Gesamt-
heit der Unterlagen eindeutig identifiziert werden kann und

 –	 der Vertreter (B) dem Vertretenen (A) gegenüber abrechnet.

	 Diese Voraussetzungen müssen gemeinsam erfüllt sein.19

	 Für den einwandfreien Nachweis des Handelns als direkter Stellvertreter die-
nen folgende Dokumente:
a.	 Einen durch den Vertretenen (A) erteilten, auf blosse Vermittlung lauten-

den schriftlichen Auftrag. Nach Möglichkeit ist für jeden einzelnen zu ver-
mittelnden Gegenstand ein Vermittlungsauftrag zu erstellen. Wo dies 
nicht möglich ist, genügt es, die zu vermittelnden Gegenstände ihrer  
Gattung nach aufzuführen.20

	
	 Beispiel 
	 „Ich erteile Ihnen den Auftrag, meine 15 Oldtimer-Automobile in meinem 

Namen und für meine Rechnung zu verkaufen.“

b.	 Schriftliche Beweismittel wie Kaufvertrag, Rechnung beziehungsweise 
Quittung an den Kunden/Käufer, Lieferschein, Einliefererliste usw., aus de-
nen eindeutig hervorgeht, dass der Vertreter (B) ausdrücklich „im Namen 
und für Rechnung“ des Vertretenen (A) handelt. Der Vertretene (A) und 
der Dritte (C) müssen anhand der in diesen Dokumenten erwähnten Anga-
ben (z.B. Name und Adresse) eindeutig identifiziert werden können. Sind 
der Vertretene (A) und der Dritte (C) steuerpflichtig, sind beide mit den An-
gaben nach Z 759 beziehungsweise Z 760 zu erwähnen.

	
	 Textbeispiel für den Vertreter (B)
	 „Ich verkaufe Ihnen im Namen und für Rechnung von Herrn Roland Mu-

ster, Musterplatz 3, 3280 Murten, den nachstehend aufgeführten Gegen-
stand.“

c.	 Eine schriftliche Abrechnung, mit der der Vertreter (B) gegenüber dem Ver-
tretenen (A) über den Verkaufserlös und die ihm zustehende Provision ab-
rechnet und diesem Name und Adresse (Ort) des  Dritten (C) bekannt gibt.

	
	 Sind diese Bedingungen erfüllt, ist beim Vertreter (B) bloss die Provision 

steuerbar. Als Provision im Sinne der MWST gilt denn auch nur das dem 
Vertreter (B) verbleibende Entgelt (vor Abzug allfälliger Kosten) für seine 
Vermittlungstätigkeit im Rahmen der direkten Stellvertretung.

19	������������������ Praxispräzisierung
20	�����������������������������������������       Praxisänderung in Kraft seit 1. Juli 2005
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4.	 Liegt ein schriftlicher, auf blosse Vermittlung lautender Agenturvertrag vor, 
kann der Vertreter (B) eine Vermittlung im fremden Namen und für fremde 
Rechnung auch geltend machen, wenn er
a.	 einen Beleg, dass der Vertretene (A) über den vermittelten Gegenstand im 

eigenen Namen mit dem Dritten (C) abgerechnet hat, und

b.	 eine schriftliche Provisionsabrechnung
	
vorlegen kann.

	 Ist der Vertretene (A) steuerpflichtig und handelt es sich um eine steuerbare 
Leistung im Inland, muss er den vollen Verkaufserlös, ohne Abzug der Provisi-
on, versteuern.

	 Ist der Vertreter (B) ebenfalls steuerpflichtig, muss er die Provision, die er vom 
Vertretenen (A) erhält, als Entgelt für seine Dienstleistung versteuern (Z 189). 
Er darf die MWST auf der Provision in der Abrechnung mit A (Z 195) offen aus-
weisen. Der Vertretene (A) ist zum Vorsteuerabzug berechtigt, ausser sein Um-
satz sei beispielsweise von der MWST ausgenommen (Z 580 ff.).

	 Die Provision unterliegt beim Vertreter (B) nicht der MWST, wenn
–	 die Vermittlung selbst von der MWST ausgenommen ist, wie beispielswei-

se die Vermittlung von Umsätzen im Bereich des Geld- und Kapitalverkehrs 
(Z 633 ff.) oder von Versicherungsumsätzen durch Versicherungsvertreter 
oder Versicherungsmakler (Z 628);

	
–	 der vermittelte Umsatz von der MWST befreit ist, beispielsweise wenn der 

Gegenstand nachweislich direkt exportiert wird (Z 530 ff.);
	
–	 der vermittelte Umsatz ausschliesslich im Ausland bewirkt wird, beispiels-

weise wenn die vermittelte Lieferung oder Dienstleistung im Ausland er-
bracht wird (Z 579).

	
Näheres zur Steuerbefreiung von Vermittlungsleistungen unter Z 566.

	 Wird der vermittelte Umsatz sowohl im In- als auch im Ausland bewirkt, ist nur 
der Teil der Vermittlung von der MWST befreit, der auf den Umsatz im Ausland 
entfällt (sofern der Umsatz nicht, wie unter Z 566 ausgeführt, von der MWST 
befreit ist).

	 Das blosse Zuführen von potentiellen Kunden gilt nicht als Vermittlungslei-
stung, sondern als steuerbare Überlassung von Informationen (Z 647).

	

	

196196

197197

198198

199199

200200

201201



58

	 Den Vermittlungsleistungen nach Z 192 ff. gleichgestellt sind die durch einen 
Vertreter (B) getätigten Verkäufe von folgenden Dienstleistungen (abschlies-
sende Aufzählung):
–	 Flugtickets im Linienflugbetrieb, sofern der Vertreter (Vermittler) von der 

Fluggesellschaft auf Basis einer Umsatzprovision oder fixen Entschädigung 
entlöhnt wird;21

–	 Bahnbillette, Mehrfahrtenkarten und Abonnemente des öffentlichen Ver-
kehrs durch Reisebüros, Kioske und ähnliche Verkaufsstellen;

–	 Billette und Abonnemente von Berg- und Sportbahnen durch Kur- und 
Verkehrsvereine, Gastgewerbebetriebe und ähnliche Verkaufsstellen;

–	 Konzert- und Theaterkarten durch Vorverkaufsstellen wie beispielsweise 
Musikgeschäfte und Banken;

–	 Tickets für Sportveranstaltungen durch Vorverkaufsstellen wie beispiels-
weise Verlage und Banken sowie durch Fanclubs;

–	 Lotteriescheine jeglicher Art (Lotto, Toto, Lose usw.) durch Restaurants,  
Kioske und andere Verkaufsstellen, selbst wenn die Provision der AHV un-
terstellt ist;

–	 Autobahn- und Velovignetten durch Garagen, Zweiradgeschäfte und wei-
tere Verkaufsstellen.

	 Bei vorstehend erwähnten Dienstleistungen gelten die Voraussetzungen der 
direkten Stellvertretung als erfüllt, wenn
–	 der Leistungserbringer (Vertretene) deutlich mit seinem Namen auf dem 

Ticket, Billett, Los usw. in Erscheinung tritt. Ausgenommen davon sind Au-
tobahn- und Velovignetten. Bei Zusammenschlüssen im öffentlichen Ver-
kehr genügt das Auftreten eines Beteiligten des Verkehrsverbundes;

	
–	 der Leistungsempfänger (Dritter) ein Dokument erhält, das direkt zum Be-

zug der im Voraus definierten Leistung berechtigt. Dies kann in Form einer 
gültigen Fahrkarte (Einzel- oder Mehrfahrtenkarte), eines gültigen Tickets, 
eines Eintrittsbillettes usw. geschehen;

	
–	 die Abrechnung zwischen dem Beauftragten (Vertreter) und dem Lei-

stungserbringer (Vertretenen) auf Provisionsbasis erfolgt;
	
–	 die Vermittlung nur für eine Einzelleistung erfolgt. Wird hingegen eine Lei-

stung im Rahmen einer Leistungskombination (z.B. Pauschalreise nach 

21	������������������ Praxispräzisierung

202202

203203



59
 

dem Bundesgesetz vom 18.6.1993 über Pauschalreisen22) vermittelt, han-
delt es sich immer um einen Eigenumsatz des Beauftragten;

–	 es sich um eine Vorauszahlung für eine Dienstleistung handelt. Diese Re-
gelung ist somit für Lieferungen nicht anwendbar.

	 Immer als im eigenen Namen erbracht gelten Verkäufe von Dienstleistungen, 
bei denen auf dem Bezug allfällige Vorsteuern geltend gemacht wurden.

	
	 Unter Beachtung der vorstehend genannten Bedingungen muss der Vertreter 

(B) lediglich die erhaltene Provision als Entgelt für seine Dienstleistung zum 
Normalsatz versteuern. Soweit der vermittelte Umsatz im Ausland bewirkt 
wird, ist die Vermittlungsprovision von der MWST befreit (Z 199). Sofern Auto-
bahnvignetten direkt von der ESA bezogen werden, wird die MWST auf den 
Provisionen durch die ESA entrichtet.23

	 Weitere Ausführungen zum Verkauf von Flugtickets im Linienflugbetrieb in 
der Broschüre Reisebüros sowie Kur- und Verkehrsvereine.

	 Der Verkauf von Prepaid-Cards (auch Prepaid-Tickets und Calling-Cards) im 
Engros- und Detailhandel ist wie folgt zu behandeln:24

–	 Die Erlöse aus dem Verkauf und aus dem Aufladen von Prepaid-Cards von 
Telekommunikationsanbietern mit Sitz im Inland25 sind bei den Vertretern 
(B) nicht steuerbar (für die MWST nicht relevanter Umsatz). Die Erlöse wer-
den auf einem Durchlaufkonto verbucht.

–	 Die Vertreter (B) versteuern die Kommission oder die erzielte Marge (Diffe-
renz zwischen dem aufgedruckten Wert und dem Betrag, der dem Vertre-
tenen (A) geschuldet ist) zum Normalsatz. Das Überlassen von Gratiskarten 
(z.B. anlässlich des Kaufs einer grossen Anzahl Karten) gilt im Ausmass des 
aufgedruckten Wertes als zusätzliche Kommission oder Marge.

	 Mehr dazu in der Broschüre Telekommunikation.

	 Umsätze aus dem Verkauf von Kehrichtgebührenmarken beziehungsweise ge-
bührenpflichtigen Kehrichtsäcken gelten grundsätzlich als Eigenumsatz der 
Verkaufsstelle. In Bezug auf die Kehrichtgebührenmarken liegt jedoch dann 
eine Vermittlung vor, wenn die nachstehenden Voraussetzungen erfüllt sind:

22	��������  SR 944.3
23	������������������ Praxispräzisierung
24	������������������������������������������������������������������������������������������������������������               Praxisänderung per 1. Januar 2009. Bis dahin gelten Verkäufe von Prepaid-Cards immer als Eigengeschäfte des 

Beauftragten.
25	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������                Diesen gleich gestellt sind Unternehmen mit Sitz im Ausland, die im Inland im MWST-Register eingetragen be-

ziehungsweise eintragungspflichtig sind.
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a.	 Die Gemeinde schliesst mit den Verkaufsstellen einen Vertrag ab, der be-
sagt, dass diese die Kehrichtgebührenmarken oder Kehrichtsäcke aus-
drücklich im Namen und für Rechnung der mit Name und Adresse ge-
nannten Gemeinde verkaufen;

b.	 Für die Verkäufe verwendet die Verkaufsstelle separate Quittungen (im 
Doppel), aus denen dieses Stellvertretungsverhältnis hervorgeht („Wir ver-
kaufen Ihnen im Namen und für Rechnung der Gemeinde Y ...“);

c.	 Über den Verkaufserlös und die Provision ist schriftlich abzurechnen mit 
Bezugnahme auf die Quittungen (z.B. Quittungen Nr. 1-50). Die Nennung 
des Käufers ist nicht notwendig.

	 Als Variante dazu ist die Einrichtung von separaten Registrierkassen möglich, 
bei denen der Leistungserbringer als Verkäufer mit Name, Adresse (Ort) und – 
sofern steuerpflichtig – MWST-Nr. ausgewiesen wird.

	 Sind die vorstehenden Bedingungen erfüllt, hat der Vertreter (Verkaufsstelle) 
lediglich die erhaltene Provision zum Normalsatz zu versteuern. Soweit der 
Umsatz im Ausland bewirkt wird, ist die Vermittlungsprovision von der MWST 
befreit (Z 199).26

	 Bei Lieferungen von Gegenständen im Rahmen von Auktionen im Kunst- und 
Antiquitätenhandel kann der Anspruch der blossen Vermittlung bereits gel-
tend gemacht werden, wenn der Auktionator
a.	 vor Beginn der Auktion über einen schriftlichen Auftrag (Auktions- oder 

Einlieferervertrag) verfügt, in dem er beauftragt wird, die darin einzeln 
oder der Gattung nach27 aufgeführten Gegenstände im Namen und für 
Rechnung eines Einlieferers zu veräussern;

b.	 gegenüber den Kaufinteressenten schriftlich bekannt gibt, dass er die be-
treffenden Gegenstände im fremden Namen und für fremde Rechnung 
anbietet.

	 Zwecks Vereinfachung kann der Auktionator im Auktionskatalog auch erklä-
ren, sämtliche Auktionsgegenstände im Namen und für Rechnung von Einliefe-
rern zu veräussern, selbst wenn nicht für sämtliche Objekte Auktionsverträge 
vorliegen. Andernfalls hat er die Lieferungen als Eigenumsatz zu versteuern.

	 Diese Auktionsregelung findet ausschliesslich für Lieferungen von Gegenstän-
den im Rahmen von Auktionen des Kunst- und Antiquitätenhandels Anwen-
dung. Diese Voraussetzung ist gegeben, wenn anlässlich der Auktion überwie-
gend (Anzahl der Lose) Kunstwerke und Antiquitäten versteigert werden.

26	������������������ Praxispräzisierung
27	�����������������������������������������       Praxisänderung in Kraft seit 1. Juli 2005
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